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Im Schlossparkbad ist die Badesaison 2020 eröffnet 

 
Bei angenehmen 24 °C Wassertemperatur zogen am Mittwochmorgen die ers-
ten Besucherinnen und Besucher im Geislinger Schlossparkbad ihre Bahnen. 
Bürgermeister Oliver Schmid freut sich, dass in diesem Jahr trotz der Corona-
krise die Badesaison im Schlossparkbad am 1. Juli starten konnte. „Mit dem 
diesjährigen Konzept soll möglichst vielen Badegästen der Zugang ins Geislin-
ger Schlossparkbad ermöglicht werden“, so Bürgermeister Oliver Schmid.  

 
Die ersten Besucherinnen und Besucher ziehen ihre Bahnen in der Badesaison 2020. 

Saisonkarten sind weiterhin zu den üblichen Öffnungszeiten im Rathaus, Stadt-
kasse erhältlich. Bitte beachten Sie, dass es an der Tageskasse in diesem Jahr 
keinen Ticketverkauf gibt. Der Zutritt kann nur mit der Saisonkarte-Randzeiten 
und in der Hauptzeit von 10:00 bis 18:00 Uhr mit gültigem Online-Ticket erfol-
gen. 

Das Reservierungssystem für die Hauptzeit von 10:00 bis 18:00 Uhr kann auf 
der Homepage der Stadt Geislingen unter www.stadt-geislingen.de aufgerufen 
werden. Wichtige Hinweise zur Online-Reservierung finden Sie im Innenteil des 
Amtsblattes auf Seite 2. 

Bild: J. Burchardt 
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Wichtige Hinweise zur Online-Reservierung 

Für die Hauptzeit, das Zeitfenster von 10:00 bis 18:00 Uhr muss ein Online-Ticket un-
ter www.stadt-geislingen.de gebucht werden. Auch Saisonkarteninhaber müssen sich 
in dieser Zeit einen Platz im Online-Reservierungssystem reservieren. 
 

 

Saisonkarteninhaber können drei Tage im Voraus einen Platz reservieren. Tagesein-
tritte können ein Tag im Voraus gebucht werden. Personen, die keinen Internetzugang 
haben, können im Rathaus, Stadtkasse zu den üblichen Öffnungszeiten ein Online-
Ticket buchen. Eine Stornierung ist nicht möglich.  

Das Reservierungssystem für die Hauptzeit von 10:00 bis 18:00 Uhr kann auf der 
Homepage der Stadt Geislingen unter www.stadt-geislingen.de aufgerufen werden. 
Hier finden Sie auch eine Benutzeranleitung sowie alle weiteren Informationen rund 
um die Badesaison 2020. 

Bitte reservieren Sie für alle Besucher mit dem entsprechenden Namen jeweils 
einen Platz, auch für Kinder und Saisonkarteninhaber, maximal für bis zu sieben 
Personen. Für Kinder unter sechs Jahren ist der Eintritt in Begleitung eines Erwach-
senen frei, eine vorherige Online-Buchung jedoch erforderlich. Fügen Sie Ihre Begleit-
personen jeweils einzeln im Reservierungssystem unter „Begleitpersonen“ hinzu. 

Bitte beachten Sie, dass bei einem Buchungsvorgang mit Begleitpersonen nur ein QR-
Code ausgestellt wird und die gebuchten Personen daher gemeinsam das Bad betre-
ten müssen.  

Möchten Sie ein Ticket für eine andere Person kaufen, d.h. Sie selbst gehen nicht 
mit oder zu einer anderen Zeit? 
Wählen Sie zuerst den gewünschten Tag (10:00 bis 18:00 Uhr) aus und danach in der 
Rubrik Tarif „Karte für andere Person kaufen“. 
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Sommerferienprogramm 2020 

 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 
in diesem Jahr ist alles anders. Deshalb haben wir für euch dieses Jahr zum ersten Mal ein 
Sommerferienprogramm der ganz besonderen und anderen Art – natürlich angepasst an die 

aktuellen Verordnungen und Regelungen - zusammengestellt. 
Wir freuen uns auf euch, deshalb meldet euch schnell an. 

 
Programm: 

Das Programm besteht dieses Jahr aus einzelnen Events, zu denen ihr euch anmelden könnt. 
Genaueres erfahrt ihr ab Freitag, 3. Juli 2020 auf der Internetseite der Stadt Geislingen 

www.stadt-geislingen.de                                                                                                           
Diese wird ständig aktualisiert und eventuell um weitere Programmpunkte ergänzt. 

Schaut also immer wieder rein. 
 

Wer kann mitmachen? 
Alle Mädchen und Jungen zwischen 6 und 15 Jahren, die in Geislingen, Binsdorf und Erlaheim 

wohnen. Bitte beachtet die Altersangaben bei dem jeweiligen Programmpunkt. 
 

Wichtige Infos zur Anmeldung! 
Die Anmeldungen werden ab  

Montag, 6. Juli 2020 ab 8:00 Uhr im Rathaus, Zimmer 13 angenommen. 
Wer möglichst zusammen mit seinem/r Freund/in zu einem Programmpunkt möchte, gibt die 

Anmeldung bitte in einem gemeinsamen Kuvert ab. 
Nach der Anmeldung erhaltet Ihr einen Brief mit den euch zugeteilten Programmpunkten. 

 
Viel Spaß wünschen…. 

die Stadt Geislingen in Zusammenarbeit mit den Betreuern der Ferienspiele, das Küchenteam, 
die örtlichen Vereine und viele engagierte Bürgerinnen und Bürger. 

 
 

Täglich verschiedene Angebote 
vom 30. Juli bis 14. August 2020 
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Sommerferienprogramm 2020 

 
Anmeldeformular 
 
Name Kind:      ______________________________________________ 
 
Geburtsdatum  ______________________________________________ 
 
Anschrift, Ort:  ______________________________________________ 
 
Telefon:   ______________________________________________ 
 
Name Eltern:   ______________________________________________ 
 
Du kannst höchstens 10 Angebote auswählen. Die Reihenfolge ist wichtig!  
Schreibe unten die Angebote auf, bei denen du am liebsten mitmachen willst. Dann hast du die 
besten Chancen, dort einen Platz zu bekommen. 
 

 

Nr. Angebots- 
nummer 

 

Datum 
 

Titel des Angebots 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
 
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden eure Wünsche soweit als möglich berücksichtigt. 

Einverständniserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten: 
- Ich bin damit einverstanden, dass persönlichen Daten des Kindes elektronisch gespeichert und nur an 

die Veranstalter weitergegeben werden. 
- Die Aufsichtspflicht des Veranstalters ist auf die angegebene Zeit der jeweiligen Veranstaltung 

beschränkt. 
- Ich bin damit einverstanden, dass bei den Veranstaltungen gemachte Fotos zum Zwecke der 

Öffentlichkeitsarbeit vom Veranstalter genutzt werden dürfen. 
 
 
Datum, Unterschrift:  _____________________________________________ 
 
Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte unserer Homepage oder wenden Sie sich an 
unseren behördlichen Datenschutzbeauftragten: datenschutz@stadt-geislingen.de. 
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DRK lädt dringend zur Blutspende in GEISLINGEN ein!
Bedarf an Blutspenden nach Lockerung der Corona-
Schutzmaßnahmen stark angestiegen. 
Über mehrere Wochen wurden, zur Schaffung von Personal- und Bettenkapazitäten
für COVID-19 Patienten, nicht dringend erforderliche Operationen zunächst
ausgesetzt, entsprechend reduzierte sich der Blutbedarf. Dank der überwältigenden
Spendenbereitschaft in den vergangenen Wochen, konnte die Versorgung mit
Blutpräparaten sichergestellt werden.

Seit wenigen Tagen wird die Behandlungsfrequenz und Operationstätigkeit in den
Kliniken wieder hochgefahren. Folge ist eine extreme und schnelle Bedarfssteigerung. 

Freitag, dem 03.07.2020 
von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
Bürger- und Vereinshaus Harmonie, Bachstr. 29 
72351 GEISLINGEN 

NUR mit 
Terminreservierung!

Flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren ist in Zeiten des Corona
Virus in allen Lebensbereichen unabdingbar. Damit Abstandsregeln eingehalten
werden können, ist eine effektive Steuerung des Besucherstroms erforderlich. Hierzu
wurde ein Terminreservierungssystem installiert.
Das DRK bittet Sie unter Ihre persönliche Terminreservierung vorzunehmen. Dieser
Service hat laut DRK gleichzeitig zur Reduzierung von Wartezeiten geführt.

https://terminreservierung.blutspende.de/m/geislingen-harmonie

Spendern, die sich in den letzten vier Wochen im Ausland aufgehalten haben oder
Kontakt zu SARS-CoV-2 infizierten Menschen hatten.  
Blutspender erhalten bei der Blutspende eine Schutzmaske (MNS-Maske).

Für Blutspender besteht kein erhöhtes Risiko, sich auf 
Blutspendeterminen mit dem Corona Virus anzustecken. Bereits 
seit geraumer Zeit werden Maßnahmen ergriffen, die eine 
größtmögliche Sicherheit aller Anwesenden auf den 
Sendeterminen gewährleisten. Hierzu zählt eine 
Temperaturmessung bereits am Eingang, die kontrollierte 
Aufforderung zur Handdesinfektion sowie die Rückstellung von

DRK lädt dringend zur Blutspende in GEISLINGEN ein!
Bedarf an Blutspenden nach Lockerung der Corona-
Schutzmaßnahmen stark angestiegen. 
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Fundamt
Gefunden wurde
1 Smartphone (Nähe TSV-Halle)
Eigentumsansprüche können zu den üblichen Sprechzeiten beim 
Bürgerbüro der Stadtverwaltung, Rathaus Geislingen, Zimmer 01, 
geltend gemacht werden.

Kühlgeräte-, Fernseh- und Bildschirmsammlung
Die nächste Sammlung findet am Mittwoch, 22.07.2020, in allen 
drei Stadtteilen statt (s. Abfallkalender). Hierzu gehören alle Ge-
räte mit Kühlkreislauf (Kühlschrank, Gefriertruhe, Wärmepumpe, 
Wärmepumpentrockner, Getränkeautomat) sowie alle Bildschirm-
geräte wie Fernseher, Computermonitore, Flachbildschirme.
Ausgediente Geräte können bis spätestens Donnerstag, 
16.07.2020, 12:00 Uhr, im Rathaus unter Tel. 07433/9684-19 oder 
per E-Mail: info@stadt-geislingen.de zur Abholung angemeldet 
werden. Später gemeldete Geräte können nicht mehr berück-
sichtigt werden.
Die angemeldeten Geräte müssen am Abfuhrtag ab 06:00 Uhr 
am Straßenrand zur Abholung bereitstehen. Nicht angemeldete 
Geräte bleiben stehen. Andere Geräte können wie normaler Elekt-
roschrott über das Wertstoffzentrum in Balingen entsorgt werden.
Um Beachtung wird gebeten.

Neueinsaat Rasengräber Friedhof Geislingen
Die Rasengräber des Gräberfeldes ZC (2008-2011) werden in 
der Kalenderwoche 28/2020 vom städtischen Bauhof frisch 
eingeebnet und neu eingesät.
Deshalb wird das gesamte Gräberfeld ab 6. Juli 2020 mit 
Absperrband gesperrt und bleibt für mindestens 6 Wochen, 
also bis etwa Mitte August 2020 unzugänglich.
Wir bitten die Nutzungsberechtigten, Blumenschalen usw. vor 
Beginn der Maßnahme zu entfernen. Vielen Dank!

Stadt Geislingen
- Friedhofsamt -

Eigenbetrieb Wasserversorgung Geislingen
Befristete Senkung der Mehrwertsteuer vom 1.7.2020 bis 
31.12.2020
Zur Bewältigung der Corona-Krise hat sich die Bundesregierung 
am 03.06.2020 auf ein umfangreiches Konjunktur- und Krisen-
bewältigungspaket verständigt. Dabei ist auch eine Vielzahl von 
steuerlichen Maßnahmen vorgesehen. Kernstück der steuerlichen 
Maßnahmen ist die zeitlich befristete Senkung des Mehrwert-
steuersatzes vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020. Der 
Regelsteuersatz wird von 19 Prozent auf 16 Prozent und der er-
mäßigte Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent auf 5 Prozent gesenkt.
Die Belieferung von Trinkwasser in Geislingen, Erlaheim und Bins-
dorf erfolgt jährlich vom 01.01. bis 31.12. des jeweiligen Jahres. 
Relevant für die Festlegung der Steuer ist die vollständig erbrach-
te Leistung. Da diese in diesem Jahr zum 31.12.2020 endet, ge-
ben wir die Mehrwertsteuersenkung von 7 Prozent auf 5 Prozent 
in vollem Umfang gerne für das ganze Jahr an die Bezieher von 
Trinkwasser des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Geislingen“ 
weiter. Bitte beachten Sie, dass dies mit der Jahresendabrech-
nung erfolgt, die unterjährigen Abschläge bleiben unverändert.
Sie müssen hierbei nichts unternehmen, die Mehrwertsteu-
erkorrektur innerhalb der Jahresendabrechnung erfolgt voll-
automatisch durch das Team der Finanzverwaltung der Stadt 
Geislingen.

Verkehrsverbund naldo informiert:  
naldo-Freizeit-Netz startet am 14. Juni
Am Sonntag, 14. Juni 2020 starten die Bahnen und Busse des 
naldo-Freizeit-Netzes in die diesjährige Saison und verkehren ab 
dann sonn- und feiertags bis einschließlich 18. Oktober 2020. In 
ihnen ist eine kostenlose Radmitnahme möglich. Sie bieten somit 
attraktive Möglichkeiten, umweltfreundlich die Schwäbische Alb, 
Neckar- und Donautal, die Zollernalb, den Schönbuch und den 
Bodensee zu entdecken. Gerade da derzeit das Reisen in andere 
Länder nur eingeschränkt möglich ist, sind nun Ausflüge zu Zielen 
vor der eigenen Haustüre noch attraktiver. Für Tagesausflüge im 
naldo eignen sich die naldo-Tagestickets Erwachsener, Kind und 
Gruppe. Diese sind in den Bussen, an allen Fahrscheinautomaten 
und an den Verkaufsstellen im naldo erhältlich. Zudem können sie 
bequem als Handyticket direkt aus der naldo-App oder als Online-
Ticket im Ticket-Shop auf naldo.de gekauft werden.
Weiterhin gilt in den Bahnen und Bussen im naldo die Pflicht, 
eine Alltagsmaske zu tragen. Naldo bittet seine Fahrgäste, auch 
im Freizeit-Netz eigenverantwortlich solch eine Mund-Nasen-Be-
deckung zu verwenden, gerne auch selbstgenäht oder mit einem 
Halstuch. Naldo-Kunden sind verpflichtet, eine solche Maske mit 
sich zu führen und sie an den Haltestellen (Bushaltestellen und 
Bahnsteige) und im Fahrzeug aufzusetzen.
Ausführliche Informationen zum gesamten naldo-Freizeit-Netz 
inklusive Fahrpläne enthält die Broschüre "Das naldo-Freizeit-
Netz 2020“. Aufgrund des verspäteten Saisonstarts steht sie 
ausschließlich als Online-PDF auf www.naldo.de und www.nal-
doland.de zur Verfügung und kann dort kostenlos heruntergela-
den werden.

Medarduskonzert
Orgel plus

Fagott

Hanno Dönneweg (Fagott)
Steffen Mark Schwarz

(Orgel)

Die Sitzplätze sind begrenzt.
Eine Anmeldung ist erforderlich.
Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde

Ostdorf-Geislingen

Der Eintritt 
ist frei

Anmeldung
erforderlich

Spenden
erbeten

Orgel plus 
Fagott

Sonntag,
5. Juli
2020

19:00 Uhr

Medardus-
kirche 

Ostdorf 



Freitag, 3. Juli 2020, Nummer 27 Amtsblatt der Stadt Geislingen           7

Kurzbericht aus der Sitzung des  
Gemeinderates vom 24.06.2020
Top 1 – Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
Bürgermeister Oliver Schmid gab bekannt, dass der Gemeinde-
rat der Veräußerung eines weiteren städtischen Baugrundstücks 
184/4 im Bereich Sommerau/Auf der Insel 2, Gemarkung Erlaheim 
zugestimmt habe.

Top 2 – Bestellung von Eheschließungsstandesbeamten
Der Gemeinderat beschloss Herrn Christian Volk, Diplom-Verwal-
tungswirt (FH), Herrn Ortsvorsteher Dr. Hans- Jürgen Weger sowie 
Herrn Ortsvorsteher Ewald Walter zu weiteren Eheschließungs-
standesbeamten zu bestellen.

Top 3 – Freibadkonzept für die Badesaison 2020 im Schloss-
parkbad Geislingen
Einleitend führt Bürgermeister Oliver Schmid aus, dass das erar-
beitete Konzept viel Arbeit und eine große Herausforderung ge-
wesen sei. Das Schlossparkbad sei in Geislingen eine der wich-
tigsten öffentlichen Einrichtungen und gleichzeitig Treffpunkt für 
Familien, Kinder, Jugendliche und Senioren.
Coronabedingt war es rechtlich bis zum 6. Juni 2020 nicht möglich 
gewesen, die Badesaison im Schlossparkbad zu beginnen. Erst 
mit der Änderung der Corona-Verordnung Sportstätten ist es nun 
möglich, Bäder unter Einhaltung von entsprechenden Hygiene- 
und Abstandsregelungen sowie weiteren Vorgaben zu öffnen. Die 
Verwaltung hat nach Bekanntgabe der einzuhaltenden Regelun-
gen ein Konzept ausgearbeitet, das die Eröffnung der Badesaison 
2020 unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben ermöglicht.
Das Konzept mit einem 3-Schicht-Modell sowie die vorgeschla-
genen Eintrittspreise stellte Hauptamtsleiter Christian Volk vor.
Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung, das aufgezeigte 
Konzept zur Eröffnung des Schlossparkbades entsprechend 
umzusetzen und stimmte den vorgeschlagenen Eintrittspreisen 
für die Freibadsaison 2020 zu. Coronabedingt und wegen der 
veränderten Öffnungsdauer sind die Saisonkarten in diesem Jahr 
besonders günstig.

 
 
Bürgermeister Oliver Schmid betonte, dass die Verwaltung versucht habe alle 
Personengruppen zu berücksichtigen. Allerdings können in diesem Jahr nicht alle 
individuellen Bedürfnisse berücksichtigt werden. 
 
 
Top 4 – Sanierung Schlossparkschule Geislingen:  
Vergabe Gewerk Dachabdichtung Laubengänge 
 
Der Gemeinderat beschloss die Vergabe des Gewerks Dachabdichtung an die Firma 
Lange aus Balingen zu einem Gesamtbruttopreis von 37.953,21 €. 
Die Kostenschätzung beträgt 39.270,- €, wodurch sich ein Vergabegewinn von 
1.316,79 € ergibt.  
 
 
Top 5 – Bebauungsplan „Weiherhalde, 2. Änderung“:  
Aufstellungsbeschluss, Kenntnisnahme Entwurf und Beschluss der öffentlichen 
Auslegung sowie Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange 
 
Die Stadt Geislingen hat im Jahr 2004 mit dem Bebauungsplan „Weiherhalde“ die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein Wohn- und Mischgebiet im Norden der 
Ortslage geschaffen. Im Südosten des Gebiets sind derzeit noch zwei Grundstücke 
unbebaut, welche als Mischgebiet festgesetzt sind. Um der weiterhin hohen Nachfrage 
nach Wohnraum nachkommen zu können, strebt die Stadt daher eine reine 
Wohnnutzung an. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Weiherhalde, 2. 
Änderung“ soll daher der bestehende Bebauungsplan für die zwei südwestlichen 
Grundstücke geändert werden.  

Bürgermeister Oliver Schmid betonte, dass die Verwaltung ver-
sucht habe alle Personengruppen zu berücksichtigen. Allerdings 
können in diesem Jahr nicht alle individuellen Bedürfnisse be-
rücksichtigt werden.

Top 4 – Sanierung Schlossparkschule Geislingen:
Vergabe Gewerk Dachabdichtung Laubengänge
Der Gemeinderat beschloss die Vergabe des Gewerks Dachab-
dichtung an die Firma Lange aus Balingen zu einem Gesamtbrut-
topreis von 37.953,21 €.
Die Kostenschätzung beträgt 39.270,- €, wodurch sich ein Ver-
gabegewinn von 1.316,79 € ergibt.

Top 5 – Bebauungsplan „Weiherhalde, 2. Änderung“:
Aufstellungsbeschluss, Kenntnisnahme Entwurf und Be-
schluss der öffentlichen Auslegung sowie Beteiligung der 
Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange
Die Stadt Geislingen hat im Jahr 2004 mit dem Bebauungsplan 
„Weiherhalde“ die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein 
Wohn- und Mischgebiet im Norden der Ortslage geschaffen. Im 
Südosten des Gebiets sind derzeit noch zwei Grundstücke un-
bebaut, welche als Mischgebiet festgesetzt sind. Um der weiter-
hin hohen Nachfrage nach Wohnraum nachkommen zu können, 
strebt die Stadt daher eine reine Wohnnutzung an. Mit der Auf-
stellung des Bebauungsplans „Weiherhalde, 2. Änderung“ soll 
daher der bestehende Bebauungsplan für die zwei südwestlichen 
Grundstücke geändert werden.
Der Gemeinderat fasst den Aufstellungsbeschluss für den Be-
bauungsplan „Weiherhalde, 2. Änderung“ und billigte den Be-
bauungsplanentwurf in der Fassung vom 04.06.2020. Das 
Bebauungsplanverfahren wird auf Basis von § 13a BauGB im 
beschleunigten Verfahren durchgeführt. Außerdem wird die öf-
fentliche Auslegung zur Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 
(2) BauGB sowie die Anhörung der Behörden und der sonstigen 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 (2) BauGB durchgeführt.

Top 6 - Abrundungssatzung / Ergänzungssatzung „Karlstraße 
73+75“:
Aufstellungsbeschluss, Kenntnisnahme Entwurf und Be-
schluss der öffentlichen Auslegung sowie Beteiligung der 
Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange
Die Flurstücke Nr. 777/1 und 779/1 liegen am südlichen Ortsrand 
von Erlaheim und liegen nicht im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplans. Die westlichen Bereiche der Flurstücke sind bereits 
bebaut. Die Eigentümer beantragen Anbauten an bereits beste-
henden Gebäuden bzw. Nebenanlagen vornehmen zu können. 
Die Stadt möchte dieses Vorhaben ermöglichen und sieht daher 
vor weitere Teile der Flurstücke dem Innenbereich zuordnen. Mit 
der Abrundungssatzung sollen diese Voraussetzungen geschaf-
fen und eine klare und sinnvolle Abgrenzung zwischen Außen- und 
Innenbereich gezogen werden.
Der Gemeinderat fasste den Aufstellungsbeschluss für die Ab-
rundungssatzung / Ergänzungssatzung „Karlstraße 73+75“ und 
billigte den Abrundungssatzungentwurf in der Fassung vom 
02.06.2020. Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 34 Abs. 4 
i.V.m. § 13 und § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Be-
hörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 2 BauGB wird durchgeführt.

Top 7 - Abrundungssatzung / Ergänzungssatzung „Bolstraße“:
Abwägung der im Rahmen der öffentlichen Auslegung und 
der Behörden-beteiligung eingegangenen Stellungnahmen, 
Kenntnisnahme des geänderten Entwurfes und Satzungsbe-
schluss
Um die Bebauung auf dem Flurstück 2143, Bolstraße 25 in Er-
laheim zu ermöglichen hat der Gemeinderat am 22.01.2020 den 
Aufstellungsbeschluss gefasst. In dieser Sitzung trug der Gemein-
derat den im vorliegenden Abwägungsprotokoll unterbreiteten 
Beschlussvorschlägen der Verwaltung / Büro Gfrörer nach Abwä-
gung untereinander und gegeneinander Rechnung. Die geänderte 
Fassung mit Begründung wurde in der Fassung vom 27.04.2020 
vom Gemeinderat gebilligt. Der Gemeinderat beschloss die Ab-
rundungssatzung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB und beauftragte 
die Verwaltung die Anzeige beim Landratsamt Zollernalbkreis 
vorzunehmen.

Top 8 – Städtischer Eigenbetrieb "Wasserversorgung Geislin-
gen" - Neufassung der Betriebssatzung
Der Gemeinderat beschloss die Neufassung der Betriebssatzung 
des städtischen Eigenbetriebs „Wasserversorgung Geislingen“ 
gemäß der Fassung des Entwurfes und bestellte den Fachbe-
amten für das Finanzwesen zum kaufmännischen Betriebsleiter; 
den Leiter des Stadtbauamtes zum technischen Betriebsleiter. 
Außerdem stimmte der Gemeinderat der Geschäftsordnung für 
den Eigenbetrieb Wasserversorgung Geislingen zu.
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Top 9 – Baugesuche
Der Gemeinderat erteilte folgenden Bauvorhaben das städtebau-
liche Einvernehmen:
I Baugesuche im Baugenehmigungsverfahren
a)  Erweiterung der bestehenden Lagerhalle, Daimlerstraße 1, 

72351 Geislingen
b)  Neubau eines Schuppens, Obere Buchwiesen Flst. 274/9, 

72351 Geislingen-Binsdorf
c)  Um- und Anbau eines bestehenden Wohnhauses, Konrad-

Adenauer-Straße 49, 72351 Geislingen
II Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren
a)  Neubau eines Einfamilienhauses, Melchiorstraße 17/1, 72351 

Geislingen
b)  Abbruch eines Wohnhauses und Neubau eines Einfamilien-

hauses mit Einliegerwohnung und Doppelgarage, Im Engele 
11, 72351 Geislingen

c)  Neubau eines Wohnhauses mit zwei Wohneinheiten ohne Kel-
ler, mit Garage und Carport, Brühlstraße 40, 72351 Geislingen

d)  Neubau einer Doppelgarage, Breite Gasse 4, 72351 Geislingen-
Binsdorf

Der Ortschaftrat Binsdorf hat in seiner Sitzung am 08.06.2020 
dem Bauvorhaben zugestimmt.
III Befreiungsantrag
a)  Einleitung von Oberflächenwasser/Niederschlagswasser in das 

öffentliche Kanalnetz, Turmstraße 1, 72351 Geislingen-Binsdorf
IV Nutzungsänderung
a)  Nutzungsänderung im UG – von Abstellraum zu Friseursalon, 

Kurt-Schumacher-Straße 9, 72351 Geislingen
Top 10 – Verschiedenes
Finanzielle Auswirkungen von Corona für die Stadt Geislingen
Stadtkämmerer Oliver Juriatti berichtete, dass auf der Einnah-
menseite im Laufe des Jahres mit empfindlichen Rückgängen 
gerechnet werden müsse. Dies im Bereich der Gemeindeanteile 
an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Gewerbesteuer sowie 
der Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich. Der-
weil laufe ein Großteil der Ausgaben für kommunale Einrichtungen 
weiter. Die Mai-Steuerschätzung berichte über einen erwarteten 
Rückgang des Bruttoinlandsprodukts gegenüber dem Jahr 2019 
in Höhe von 205 Mrd. Euro. Die Entwicklung der prognostizierten 
Steuereinnahmen falle daher entsprechend aus. Für die Kom-
munen des Landes Baden-Württemberg werden gegenüber der 
Oktober-Schätzung für das Jahr 2020 mit 14,982 Mrd. Euro rund 
2,8 Mrd. Euro geringere Steuereinnahmen erwartet.
Bei der Stadt Geislingen schlage sich dies bisher insbesondere bei 
der Gewerbesteuer nieder, wo aktuell gegenüber der Haushaltspla-
nung ein Minus von rund 400.000 € zu verzeichnen sei. Coronabe-
dingte Mindererträge und Mehraufwendungen konnten bisher in wei-
ten Teilen durch Soforthilfen des Landes weitestgehend abgemildert
werden. Gleichzeitig werden teilweise Maßnahmen des Haushalts 
2020 ggf. ins Jahr 2021 verschoben. Damit sehe sich die Stadt 
Geislingen aktuell zunächst gut gerüstet. Die Finanzverwaltung 
werde die Entwicklungen weiter im Auge behalten und über gra-
vierende Änderungen wieder informieren.
Zuwendung aus dem Ausgleichsstock
Stadtkämmerer Oliver Juriatti informierte, dass die Stadt Geislin-
gen aus dem Ausgleichsstock des Landes Baden-Württemberg 
für die geplante Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße „Bei 
den Höfen“ zwischen Binsdorf und Häsenbühl eine Zuwendung 
in Höhe von 300.000 € erhält.
Ferienspiele
Bürgermeister Oliver Schmid informierte, dass in diesem Jahr die 
traditionellen Ferienspiele leider nicht möglich seien. Viele Betreu-
erinnen und Betreuer der Ferienspiele können aus verschiedenen 
nachvollziehbaren Gründen in Jahr nicht dabei sein. Das enge 
Miteinander, das die Ferienspiele auszeichne, sei in diesem Jahr 
aufgrund Corona nicht möglich. Die Stadt Geislingen ist daher 
mit großem Bedauern der Empfehlung und dem Wunsch des Fe-
rienspielteams gefolgt, in diesem Jahr von der Durchführung der 
Ferienspiele abzusehen. Es sei jedoch wichtig, so Bürgermeister 
Oliver Schmid, dass den Eltern und Kindern eine Alternative an-

geboten werde. Frau Andrea Beiter aus dem Bürgermeister-Se-
kretariat habe ein tolles Alternativprogramm – das Sommerferien-
programm 2020 – für die ersten beiden Wochen der Sommerferien 
auf die Beine gestellt und sei dabei in enger Abstimmung mit dem 
Team der Ferienspiele. Er wolle bereits jetzt den örtlichen Vereinen 
und allen Privatpersonen für deren Unterstützung danken.
Beteiligung Netze BW
Stadtrat Dr. Hans-Jürgen Weger erkundigte sich, ob sich die Stadt 
Geislingen an der Beteiligungsmöglichkeit an der EnBW-Tochter 
Netze BW GmbH beteilige.
Stadtkämmerer Oliver Juriatti führte aus, dass dies in das Corona-
Sparprogramm genommen werden musste. Eventuell könne man 
zu gegebener Zeit eine Beteiligung im kommenden Jahr prüfen.
Funktionsgebäude Schlossparkbad
Stadtrat Friedrich Klein erkundigte sich, ob die neuen Funktions-
gebäude des Schlossparkbades rechtzeitig zum Saisonstart am 
1. Juli 2020 fertiggestellt seien.
Der Leiter des Stadtbauamtes erklärte, dass alle momentan noch 
notwendigen Handwerker vor Ort seien und er davon ausgehe, 
dass eine Fertigstellung zum 1. Juli 2020 gewährleistet sei.
Stadtbrunnen Binsdorf
Stadtrat Gerhard Mozer erkundigte sich nach dem aktuellen 
Stand bzgl. des Stadtbrunnens in Binsdorf.
Der Leiter des Stadtbauamtes Markus Buck erklärte, dass der 
Brunnen am darauffolgenden Tag nochmals abgedichtet werde. 
Bürgermeister Oliver Schmid betonte, dass es schwierig sei, dass 
die Vorgaben des Landesdenkmalamtes immer wieder mit der 
Versicherung des Verursachers abgeklärt werden müssen. Die 
Stadt sei in diesem Fall Geschädigte und mit großem Engagement 
bestrebt, eine gute Lösung zu finden.

Armin Teichmann erhält Landesehrennadel
Im Rahmen der Mitgliederversammlung der Abteilung Leichtath-
letik des TSV Geislingen am 27. Juni 2020 wurde Herrn Armin 
Teichmann von Bürgermeister Oliver Schmid die Ehrennadel des 
Landes Baden-Württemberg überreicht.
Seit nunmehr 40 Jahren trägt Armin Teichmann Verantwortung beim 
TSV Geislingen und weist ein großes ehrenamtliches Engagement 
durch die Mitarbeit in der Abteilung Leichtathletik auf. Seit dem Jahr 
1980 bis heute ist Armin Teichmann Trainer bei der Leichtathletik-
abteilung. 24 Jahre lang war er zudem erster Abteilungsleiter des 
TSV Geislingen, Abteilung Leichtathletik, bis er vergangene Woche 
sein Amt an seinen Sohn Thomas Teichmann übergab.
Zahlreiche Erfolge durfte Armin Teichmann verzeichnen. Durch 
seine Tätigkeit als Trainer konnten sich bisher elf Athleten für die 
Deutschen Meisterschaften qualifizieren. Insgesamt 42-mal hol-
ten die Geislinger Athleten durch seine Unterstützung zudem Platz 
1 bei den Landesmeisterschaften, den Süddeutschen und Deut-
schen Meisterschaften. Über 1.500-mal entschieden die Athleten 
zudem Platz 1-3 der Kreis- und Regionalebene für sich.

 
Bürgermeister Oliver Schmid (rechts im Bild) gratulierte Armin Teich-
mann (links im Bild) ganz herzlich zu der besonderen Auszeichnung. 
Er dankte ihm sowie seiner Frau Dorothea (Bildmitte), welche be-
stätigte, dass der Leichtathletiksport nun seit über 40 Jahren ein 
wichtiger Bestandteil im Alltag ihres Mannes sei.
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* * * Corona-Newsticker * * *

 
Rathaus wieder geöffnet
Das Rathaus in Geislingen ist für den allgemeinen Publikumsver-
kehr wieder zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet.
Bitte kommen Sie möglichst einzeln und beachten Sie bei Ihrem 
Besuch die allgemein geltenden Abstands- und Hygieneregeln 
und tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz.

* * * * * * * * * *
Gesamtzahlen Zollernalbkreis (Stand 30.06.2020)
Summe der Coronavirus-Infizierten: 1.220 
davon bereits genesen: 1.129 
Todesfälle in Zusammenhang mit COVID-19: 69

Zahlen in Geislingen (Stand 01.07.2020)
Summe der Coronavirus-Infizierten: 25 *
davon bereits genesen: 25
*Nicht berücksichtigt sind diejenigen mit Krankenhausaufenthalt.
Das Altersspektrum der Infizierten in Geislingen erstreckt sich 
von 13 bis 85 Jahre.
Die Gesamtzahlen für den Zollernalbkreis sind auf der Homepage 
des Zollern albkreises sowie der Stadt Geislingen abrufbar.

* * * * * * * * * *
Landesregierung fasst Corona-Verordnung komplett neu
Die Corona-Verordnung wurde in den vergangenen Monaten 
aufgrund der veränderten Lage zumeist für Lockerungen von 
Maßnahmen mehrfach geändert. Jetzt wurde die komplette Ver-
ordnung neu gefasst, sie ist damit übersichtlicher und leichter 
verständlich. Die Neufassung gilt seit dem 1. Juli 2020.

Die wichtigsten Änderungen der neuen Verordnung im Überblick:
-  Seit dem 1. Juli 2020 dürfen sich im öffentlichen Raum nun 

genau wie im privaten Raum 20 Personen treffen. Die neue Ver-
ordnung unterscheidet dann nicht mehr zwischen privaten und 
öffentlichen Räumen.

-  Seit dem 1. Juli 2020 ist bei privaten Veranstaltungen mit nicht 
mehr als 100 Teilnehmenden kein Hygienekonzept mehr nötig. 
Dies gilt etwa für Geburtstags- oder Hochzeitsfeiern, Taufen und 
Familienfeiern.

-  Seit dem 1. Juli 2020 sind Veranstaltungen mit bis zu 250 Per-
sonen möglich, wenn den Teilnehmenden für die gesamte Dauer 
der Veranstaltung feste Sitzplätze zugewiesen werden und die 
Veranstaltung einem im Vorhinein festgelegten Programm folgt. 
Also etwa Kulturveranstaltungen, Vereinstreffen oder Mitarbei-
terversammlungen.

-  Ab dem 1. August 2020 sind Veranstaltungen mit weniger als 
500 Personen wieder erlaubt.

-  Untersagt sind weiterhin Tanzveranstaltungen mit Ausnahme 
von Tanzaufführungen sowie Tanzunterricht und -proben.

-  Bis zum 31. Oktober 2020 sind Veranstaltungen mit über 500 
Teilnehmenden weiter untersagt.

-  Clubs und Diskotheken dürfen weiterhin nicht öffnen. Prostitu-
tionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen sowie jede 
sonstige Ausübung des Prostitutionsgewerbes im Sinne von § 
2 Absatz 3 des Prostituiertenschutzgesetzes bleiben ebenfalls 
untersagt.

-  Abstandsregelungen und Maskenpflicht bleiben bestehen.
- Folgende Verordnungen sollen seit dem 1. Juli 2020 entfallen: 
Vergnügungsstätten, Kosmetik und medizinische Fußpflege, Be-
herbergungsbetriebe, Freizeitparks, Gaststätten, Bordgastrono-
mie, Veranstaltungen, Private Veranstaltungen, Indoor-Freizeitak-
tivitäten, Maskenpflicht in Praxen.

Hier gelten dann die in der neuen Corona-Verordnung festgeleg-
ten Regelungen.
Mehr dazu unter: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/ser-
vice/alle-meldungen/meldung/pid/landesregierung-fasst-coro-
na-verordnung-komplett-neu/

* * * * * * * * * *
Stabilisierungshilfe für Hotel- und Gaststättengewerbe startet
Zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen können Hotel- und 
Gaststättenbetriebe im Land seit dem 1. Juli 2020 Anträge auf 
Stabilisierungshilfe Corona stellen. Die Hilfen sollen schnell bei 
den Betrieben ankommen.
Mehr dazu unter: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/ser-
vice/presse/pressemitteilung/pid/stabilisierungshilfe-fuer-hotel-
und-gaststaettengewerbe-startet/

* * * * * * * * * *
Lockerungen für Besuche in Pflegeeinrichtungen
Die Landesregierung hat Lockerungen für Besuche in stationä-
ren Pflegeeinrichtungen und für Tagespflegeeinrichtungen be-
schlossen. Seit dem 1. Juli 2020 gibt es keine Einschränkung der 
Besuchszeiten mehr. Pro Bewohner sind zwei Besucher am Tag 
erlaubt und es sind wieder Besuche im Bewohnerzimmer möglich.
Mehr dazu unter: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/ser-
vice/presse/pressemitteilung/pid/lockerungen-fuer-besuche-in-
pflegeeinrichtungen/

* * * * * * * * * *
Neue Corona-Verordnung Sport seit 1. Juli 2020
Seit dem 1. Juli 2020 werden die drei aktuellen Corona-Verord-
nungen im Bereich Sport in einer neuen Corona-Verordnung 
Sport zusammengeführt. Die neuen Regelungen sind deutlich 
übersichtlicher und verständlicher. Sie enthalten weitere Locke-
rungen für den Breitensport.
Mehr dazu unter: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/
service/presse/pressemitteilung/pid/neue-corona-verordnung-
sport-ab-1-juli/

* * * * * * * * * * Amtsblatt KW 25 * * * * * * * * * *
Corona-Warn-App
Die offizielle deutsche Warn-App für den Kampf gegen das Co-
ronavirus ist nun verfügbar. Wer sich die deutsche Corona-Warn-
App aus den App-Stores von Google und Apple herunterlädt und 
installiert, kann dazu beitragen, Infektionsketten frühzeitiger zu 
erkennen, aufzuklären und zu unterbrechen. Das wird dadurch 
realisiert, dass man schnellstmöglich auf dem Smartphone infor-
miert wird, wenn man länger Kontakt zu einer Person mit positi-
vem Covid-19-Befund hatte, die ebenfalls das Smartphone nutzt 
und das Testergebnis freiwillig in der App erfasst hat.
Mehr dazu unter: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/ser-
vice/presse/pressemitteilung/pid/corona-warn-app-als-digitale-
hilfe-bei-der-nachverfolgung-von-infektionsketten/

* * * * * * * * * * Amtsblatt KW 24 * * * * * * * * * *
Corona-Schwerpunktambulanz und Corona-Testzentrum
Die beiden Corona-Einheiten – Schwerpunktambulanz und Test-
zentrum – wurden weiter gebündelt und zogen wieder auf das Ge-
lände des Zollernalb Klinikums (Tübinger Straße 20/2, in Balingen).
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
An Wochenenden (Samstag und Sonntag) und Feiertagen ist die 
Einrichtung geschlossen. In dringenden Fällen können sich Bürger 
an den ärztlichen Notdienst (116117), welcher durch Mitarbeiter 
des DRK entgegengenommen werden, wenden.

* * * * * * * * * *
Bürgertelefon Landratsamt Zollernalbkreis
Aufgrund rückläufiger Nachfrage wird der Betrieb des COVID-
19-Bürgertelefons für den Zollernalbkreis angepasst. Das Bür-
gertelefon ist ab sofort an Wochenenden und Feiertagen nicht 
mehr besetzt.
Seit Dienstag, 2. Juni 2020 gelten unter der gewohnten Telefon-
nummer 07433/92-1111 folgende Erreichbarkeitszeiten:
Montag bis Donnerstag: 10:00 – 16:00 Uhr 
Freitag: 10:00 – 12:00 Uhr
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* * * * * * * * * * Amtsblatt KW 20 * * * * * * * * * *
Empfehlungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA)
Was ist beim Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu be-
achten?
Der richtige Umgang mit den Mund-Nasen-Bedeckungen ist ganz 
wesentlich, um einen größtmöglichen Schutz zu erreichen:
-  Waschen Sie sich vor dem Anlegen einer Mund-Nasen-Bede-

ckung gründlich die Hände (mindestens 20 bis 30 Sekunden 
mit Seife).

-  Achten Sie beim Aufsetzen darauf, dass Nase und Mund bis zum 
Kinn abgedeckt sind und die Mund-Nasen- Bedeckung an den 
Rändern möglichst eng anliegt.

-  Wechseln Sie die Mund-Nasen-Bedeckung spätestens dann, 
wenn sie durch die Atemluft durchfeuchtet ist. Denn dann kön-
nen sich zusätzliche Keime ansiedeln.

-  Vermeiden Sie, während des Tragens die Mund-Nasen-Bede-
ckung anzufassen und zu verschieben.

-  Berühren Sie beim Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung 
möglichst nicht die Außenseiten, da sich hier Erreger befinden 
können. Greifen Sie die seitlichen Laschen oder Schnüre und 
legen Sie die Mund-Nasen-Bedeckung vorsichtig ab.

-  Waschen Sie sich nach dem Abnehmen der Mund-Nasen-Be-
deckung gründlich die Hände (mindestens 20 bis 30 Sekunden 
mit Seife).

-  Nach der Verwendung sollte die Mund-Nasen-Bedeckung bis zum 
Waschen luftdicht (z. B. in einem separaten Beutel) aufbewahrt 
oder am besten sofort bei 60 ° bis 95 ° C gewaschen werden.

Achten Sie außerdem darauf, die Mund-Nasen-Bedeckung nur 
dann zu tragen, wenn Sie sich in öffentlichen Bereichen aufhalten 
und ein Abstand von 1,5 Metern nicht einzuhalten ist, z. B. beim 
Einkaufen, in Apotheken oder im öffentlichen Nahverkehr.
Mehr dazu unter: https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/
infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bede-
ckung.pdf
* * * * * * * * * * Amtsblatt KW 15 * * * * * * * * * *
Ausnahmesituation für Familien in Zeiten von Covid-19
– Hilfsangebote und Beratungsstellen
Durch die Coronakrise befinden wir uns alle in einer außergewöhn-
lichen Situation, die wir so nicht kennen. Zu finanziellen Sorgen 
können psychische Belastungen kommen. Dies stellt viele Fami-
lien vor eine große Herausforderung.
Die Bundesregierung befürchtet in dieser Zeit, dass manche damit 
nicht umgehen können. Leidtragende können Kinder und Frauen sein.
Folgende Beratungs- und Hilfsangebote werden vom Bundesfa-
milienministerium unterstützt:

Nummer gegen Kummer 
Telefonberatung für Kinder, Jugendliche und Eltern
Montag – Samstag von 14:00 bis 20:00 Uhr
Tel.: 116 111

Elterntelefon 
Telefonberatung mit konkreten Tipps für Eltern
Montag – Freitag von 09:00 bis 11:00 Uhr
Dienstag und Donnerstag von 17:00 bis 19:00 Uhr
Tel.: 0800/111 0550

Sexueller Missbrauch 
Montag, Mittwoch und Freitag von 09:00 bis 14:00 Uhr
Dienstag und Donnerstag von 15:00 bis 20:00 Uhr
Tel.: 0800/22 55 530
Zusätzlich: Online-Beratungsangebot Für Jugendliche unter 
www.save-me-online.de

Gewalt gegen Frauen 
Unterstützung für Frauen in Not
Rund um die Uhr erreichbar, Tel.: 08000/116 016
Zusätzlich: Hilfe über die Internetseite www.hilfetelefon.de

Schwangere in Not 
Anonyme Erstberatung zu allen Fragen rund um das Thema 
Schwangerschaft
Rund um die Uhr erreichbar, Tel.: 0800/40 40 020

Hotline für Menschen mit psychischen Belastungen
Die kostenfreie Nummer 0800/377 377 6 ist ab sofort freigeschal-
ten. Expertinnen und Experten stehen dort täglich von 8:00 bis 
20:00 Uhr zur Verfügung.

* * * * * * * * * * Amtsblatt KW 14 * * * * * * * * * *
Einkaufshilfen für ältere, vorerkrankte sowie mobil einge-
schränkte Bürgerinnen und Bürger
Die Stadt Geislingen bietet zusammen mit dem Sozialen Netz-
werk GEBs einen Lieferservice für Lebensmitteleinkäufe sowie 
Medikamente an.
Wenn Sie Hilfe benötigen, dann melden Sie sich bitte unter der 
Tel. 07433/9555-165 oder wenden Sie sich per Mail an info@
sozialesnetzwerk-gebs.de. Die Kosten des Einkaufs sind direkt 
an das Soziale Netzwerk GEBs zu entrichten.
Auch der TSV Geislingen 1895 e. V. bietet für seine älteren und 
kranken Mitglieder Hilfe an. Sie erreichen den TSV unter der Tel. 
07433/23450 oder per Mail an Vorstand@tsv-geislingen.de.
Ebenfalls bietet die Tennisgemeinschaft Geislingen 1982 e. V. 
für ihre Vereinsmitglieder einen Hilfsdienst an. Bitte wenden Sie 
sich diesbezüglich an 0173/2497288 oder 07433/5554 sowie 
auch per Mail an tg.geislingen@web.de.

* * * * * * * * * *
Den Corona-Newsticker mit allen Informationen aus den vergan-
genen Wochen finden Sie auf der Homepage der Stadt Geislingen 
unter: www.stadt-geislingen.de/de/corona

Bebauungsplan „Weiherhalde, 2. Änderung“ in 
Geislingen 
- Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Absatz 1 BauGB - 
-  Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Absatz 2 

BauGB -
- Der Gemeinderat der Stadt Geislingen hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 24.06.2020 die Aufstellung des Bebauungsplans 
„Weiherhalde, 2. Änderung“ in Geislingen nach den Bestimmun-
gen des Baugesetzbuches (BauGB) beschlossen. Am 24.06.2020 
hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung den Entwurf 
des Bebauungsplans in der Fassung vom 04.06.2020 gebilligt und 
die öffentliche Auslegung gem. § 3 Absatz 2 BauGB beschlossen.

Räumlicher Geltungsbereich
Das Plangebiet befindet sich im Norden der Ortslage von Geis-
lingen. Der exakte räumliche Geltungsbereich ist der beigefügten 
Plandarstellung zu entnehmen.

 

 

 Bebauungsplan „Weiherhalde, 2. Änderung“ in Geislingen  
- Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Absatz 1 BauGB - 

- Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Absatz 2 BauGB - 
-  

Der Gemeinderat der Stadt Geislingen hat in seiner öffentlichen Sitzung am 24.06.2020 die 
Aufstellung des Bebauungsplans „Weiherhalde, 2. Änderung“ in Geislingen nach den 
Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB) beschlossen. Am 24.06.2020 hat der 
Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung den Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung 
vom 04.06.2020 gebilligt und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Absatz 2 BauGB 
beschlossen.  

Räumlicher Geltungsbereich 
Das Plangebiet befindet sich im Norden der Ortslage von Geislingen. Der exakte räumliche 
Geltungsbereich ist der beigefügten Plandarstellung zu entnehmen.  

 

Ziele und Zwecke des Bebauungsplanverfahren 
Die Stadt Geislingen hat im Jahr 2004 mit dem Bebauungsplan „Weiherhalde“ die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein Wohn- und Mischgebiet im Norden der 
Ortslage geschaffen. Das Baugebiet ist  bereits bis auf wenige Bauplätze entwickelt und die 
Stadt ist bestrebt auch die letzten Bauplätze einer innerstädtischen Entwicklung zuzuführen. 
Im Südosten des Gebiets sind derzeit noch zwei Grundstücke unbebaut, welche als 
Mischgebiet festgesetzt sind. Um der weiterhin hohen Nachfrage nach Wohnraum 
nachkommen zu können, strebt daher die Stadt eine Nutzung als Wohngebiet an. Mit der 
Aufstellung des Bebauungsplans „Weiherhalde, 2. Änderung“ soll daher der bestehende 
Bebauungsplan für die zwei südwestlichen Grundstücke geändert werden. Gemäß § 1 Abs. 
3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, „sobald und soweit es für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.“ Nach § 1 Abs. 5 BauGB sollen die 
Bauleitpläne dazu beitragen, „die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild 
baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.“ Die übrigen bestehenden Festsetzungen bleiben 
dennoch weitgehend erhalten.  

 

 

Ziele und Zwecke des Bebauungsplanverfahren
Die Stadt Geislingen hat im Jahr 2004 mit dem Bebauungsplan 
„Weiherhalde“ die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein 
Wohn- und Mischgebiet im Norden der Ortslage geschaffen. Das 
Baugebiet ist bereits bis auf wenige Bauplätze entwickelt und 
die Stadt ist bestrebt auch die letzten Bauplätze einer innerstäd-
tischen Entwicklung zuzuführen. Im Südosten des Gebiets sind 
derzeit noch zwei Grundstücke unbebaut, welche als Mischge-
biet festgesetzt sind. Um der weiterhin hohen Nachfrage nach 
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Wohnraum nachkommen zu können, strebt daher die Stadt eine 
Nutzung als Wohngebiet an. Mit der Aufstellung des Bebauungs-
plans „Weiherhalde, 2. Änderung“ soll daher der bestehende Be-
bauungsplan für die zwei südwestlichen Grundstücke geändert 
werden. Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bau-
leitpläne aufzustellen, „sobald und soweit es für die städtebauli-
che Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.“ Nach § 1 Abs. 5 
BauGB sollen die Bauleitpläne dazu beitragen, „die städtebau-
liche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu 
erhalten und zu entwickeln.“ Die übrigen bestehenden Festset-
zungen bleiben dennoch weitgehend erhalten.

Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB im 
beschleunigten Verfahren
Die Voraussetzungen des „beschleunigten Verfahrens“ nach § 13a 
BauGB werden erfüllt, da es sich um eine Maßnahme der Innen-
entwicklung handelt, die zulässige Grundfläche kleiner als 20.000 
Quadratmeter ist und weder UVP-pflichtige Vorhaben noch Natu-
ra 2000 Gebiete (FFH- oder Vogelschutzgebiete) betroffen sind. 
Das Bebauungsplanverfahren wird daher im beschleunigten Ver-
fahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt.

Hinweise zu Vorschriften des Umwelt- und Naturschutzes
Gemäß § 13a Absatz 2 BauGB wird von
•  der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB, 
•  dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und 
•  der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 

umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen.

Öffentlichkeitsbeteiligung
Der Öffentlichkeit sowie den berührten Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange wird Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben. Gemäß § 3 Absatz 2 BauGB liegen der Entwurf des 
Bebauungsplans, bestehend aus Planbild und Begründung inklu-
sive Anlagen (Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag) in der Zeit vom 
13.07.2020 bis einschließlich 14.08.2020 bei der Stadtverwaltung 
Geislingen , Vorstadtstraße 9 während der üblichen Öffnungszei-
ten (Montag bis Freitag 8:00 Uhr - 12:00 Uhr, Montag, Dienstag 
14:00 Uhr - 17:00 Uhr, Donnerstag 14:00 Uhr - 18:00 Uhr), wäh-
rend der Coronapandemie bitten wir um telefonisch Anmeldung 
unter 07433 968434, öffentlich aus. Die Unterlagen stehen zudem 
unter www.stadt-geislingen.de zum Download bereit.
In diesem Zeitraum kann sich die Öffentlichkeit über die allge-
meinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen 
der Planung unterrichten und sich schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift äußern. Schriftlich vorgebrachte Stellungnahmen 
sollten die volle Anschrift der Beteiligten enthalten.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Ausle-
gungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über die Bebauungsplanänderung unberücksichtigt blei-
ben können.

Abrundungssatzung „Karlstraße 73+75“ 
(Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 BauGB) 
- Aufstellungsbeschluss gem. § 34 Abs. 4 BauGB - 
-  Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 34 Abs. 

4 i.V.m. § 13 und § 3 Abs. 2 BauGB -
Der Gemeinderat der Stadt Geislingen hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 24.06.2020 die Aufstellung der Abrundungssatzung 
„Karlstraße 73+75“ nach den Bestimmungen des Baugesetzbu-
ches (BauGB) beschlossen und den Entwurf der Abrundungssat-
zung in der Fassung vom 16.12.2019 gebilligt und die öffentliche 
Auslegung gem. § 34 Abs. 4 i.V.m. § 13 und§ 3 Absatz 2 BauGB 
beschlossen.

Räumlicher Geltungsbereich
Das Plangebiet befindet sich im am Ortsrand von Erlaheim. Der 
exakte räumliche Geltungsbereich ist der beigefügten Plandar-
stellung zu entnehmen.

 

 

 Abrundungssatzung „Karlstraße 73+75“ (Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 
BauGB) 

- Aufstellungsbeschluss gem. § 34 Abs. 4 BauGB - 
- Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 34 Abs. 4 i.V.m. § 13 und § 3 Abs. 2 BauGB - 

-  

Der Gemeinderat der Stadt Geislingen hat in seiner öffentlichen Sitzung am 24.06.2020 die 
Aufstellung der Abrundungssatzung „Karlstraße 73+75“ nach den Bestimmungen des 
Baugesetzbuches (BauGB) beschlossen und den Entwurf der Abrundungssatzung  in der 
Fassung vom 16.12.2019 gebilligt und die öffentliche Auslegung gem. § 34 Abs. 4 i.V.m. 
§ 13 und§ 3 Absatz 2 BauGB beschlossen.  

Räumlicher Geltungsbereich 
Das Plangebiet befindet sich im am Ortsrand von Erlaheim. Der exakte räumliche 
Geltungsbereich ist der beigefügten Plandarstellung zu entnehmen. 

Ziele und Zwecke des Bebauungsplanverfahren 
Die Flurstücke Nr. 777/1 und 779/1 liegen am südlichen Ortsrand von Erlaheim und werden 
von keinem rechtskräftigen Bebauungsplan tangiert. Die westlichen Bereiche de Flurstücks 
sind bereits bebaut. Die Eigentümer möchten jedoch Anbauten an bereits bestehenden 
Gebäuden bzw. Nebenanlagen vornehmen. Die Stadt möchte dieses Vorhaben ermöglichen 
und möchte daher weitere Teile der Flurstücke dem Innenbereich zuordnen.  

Mit der Abrundungssatzung sollen diese Voraussetzungen geschaffen und eine klare und 
sinnvolle Abgrenzung zwischen Außen- und Innenbereich gezogen werden. 

Mit der Aufstellung der Ergänzungssatzung soll eine geordnete städtebauliche Entwicklung 
des Plangebietes sichergestellt werden. Nach § 1 Abs. 5 BauGB sollen die Bauleitpläne 
dazu beitragen, „die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell 
zu erhalten und zu entwickeln.“ 
 

Abrundungssatzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 
Für die Aufstellung der Abrundungssatzung gelten die Vorschriften über das „vereinfachte 
Verfahren“ in § 13 BauGB. Es wird darauf hingewiesen. Dass im Verfahren nach § 13 
BauGB keine Umweltprüfung stattfindet (§ 13 Abs. 3 BauGB). Ebenso wird auf die 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs.1 BauGB verzichtet. 

Ziele und Zwecke des Bebauungsplanverfahren
Die Flurstücke Nr. 777/1 und 779/1 liegen am südlichen Ortsrand 
von Erlaheim und werden von keinem rechtskräftigen Bebauungs-
plan tangiert. Die westlichen Bereiche de Flurstücks sind bereits 
bebaut. Die Eigentümer möchten jedoch Anbauten an bereits be-
stehenden Gebäuden bzw. Nebenanlagen vornehmen. Die Stadt 
möchte dieses Vorhaben ermöglichen und möchte daher weitere 
Teile der Flurstücke dem Innenbereich zuordnen.
Mit der Abrundungssatzung sollen diese Voraussetzungen ge-
schaffen und eine klare und sinnvolle Abgrenzung zwischen Au-
ßen- und Innenbereich gezogen werden.
Mit der Aufstellung der Ergänzungssatzung soll eine geordne-
te städtebauliche Entwicklung des Plangebietes sichergestellt 
werden. Nach § 1 Abs. 5 BauGB sollen die Bauleitpläne dazu 
beitragen, „die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Land-
schaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.“

Abrundungssatzung nach § 34 Abs. 4 BauGB
Für die Aufstellung der Abrundungssatzung gelten die Vorschrif-
ten über das „vereinfachte Verfahren“ in § 13 BauGB. Es wird 
darauf hingewiesen. Dass im Verfahren nach § 13 BauGB keine 
Umweltprüfung stattfindet (§ 13 Abs. 3 BauGB). Ebenso wird auf 
die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs.1 BauGB verzichtet.

Hinweise zu Vorschriften des Umwelt- und Naturschutzes
Gemäß § 13 Absatz 3 BauGB wird von
•  der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB,
•  dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und
•  der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 

umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen.

Öffentlichkeitsbeteiligung
Der Öffentlichkeit sowie den berührten Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange wird Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben. Gemäß § 3 Absatz 2 BauGB liegen der Entwurf der Ab-
rundungssatzung, bestehend aus Planbild und Begründung inklu-
sive Anlagen (Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag) in der Zeit vom 
13.07.2020 bis einschließlich 14.08.2020 bei der Stadtverwaltung 
Geislingen, Vorstadtstraße 9 während der üblichen Öffnungszei-
ten (Montag bis Freitag 8:00 Uhr - 12:00 Uhr, Montag, Dienstag 
14:00 Uhr - 17:00 Uhr, Donnerstag 14:00 Uhr - 18:00 Uhr), wir 
bitten während der Coroanazeit um telefonische Anmeldung unter 
07433 968434, öffentlich aus. Die Unterlagen stehen zudem unter 
www.stadt-geislingen.de zum Download bereit.
In diesem Zeitraum kann sich die Öffentlichkeit über die allge-
meinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen 
der Planung unterrichten und sich schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift äußern. Schriftlich vorgebrachte Stellungnahmen 
sollten die volle Anschrift der Beteiligten enthalten.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungs-
frist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
die Bebauungsplanänderung unberücksichtigt bleiben können.
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Satzungsbeschluss über die  
Abrundungsatzung „Bolstraße“
Der Gemeinderat der Stadt Geislingen hat am 24.06.2020 in öf-
fentlicher Sitzung die Abrundungssatzung „Bolstraße“ in Geislin-
gen - Erlaheim als Satzung beschlossen.
Der Geltungsbereich der Abrundungssatzung umfasst das Flur-
stück Nr. 2143 (Gemarkung Erlaheim). Maßgebend ist der Lage-
plan der Abrundungssatzung in der Fassung vom 27.04.2020. 
Der exakte räumliche Geltungsbereich ist der beigefügten Plan-
darstellung zu entnehmen.
Die Abrundungssatzung (Planzeichnung und Begründung) kann 
bei der Stadtverwaltung Geislingen, Vorstadtstrasse 9, 72351 
Geislingen, während der üblichen Dienststunden eingesehen 
werden. Jedermann kann die o.g. Unterlagen einsehen und über 
deren Inhalt Auskunft verlangen.

Nach § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) werden
•  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

•  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 Bau GB beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis der Abrun-
dungssatzung und des Flächennutzungsplans und

•  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs,

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres ab der Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind.

Ist die Abrundungssatzung unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung (GemO) oder von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften auf Grund der GemO zu Stande 
gekommen, gilt er nach § 4 Abs. 4 GemO ein Jahr nach der Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
•  die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
sind,

•  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat,

•  vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder

•  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 
der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll,

schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemO geltend 
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf eines Jahres nach der 
Bekanntmachung jedermann diese Verletzung geltend machen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB über die Entschädigung von durch die Abrundungssat-
zung eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit 
und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche 
wird hingewiesen.

Die Abrundungssatzung „Bolstraße“ tritt mit dieser Bekannt-
machung in Kraft.

Betriebssatzung für den Eigenbetrieb  
Wasserversorgung Geislingen
Stadt Geislingen
Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 
Geislingen
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) und § 3 Absatz 2 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat 
der Gemeinderat der Stadt Geislingen am 24.06.2020 folgende 
Neufassung der Betriebssatzung beschlossen:

§ 1
Gegenstand und Name des Eigenbetriebs

(1) Die Wasserversorgung der Stadt Geislingen wird seit dem 
01.01.2002 unter der Bezeichnung -Wasserversorgung Geislin-
gen- als Eigenbetrieb geführt.
(2) Der Eigenbetrieb versorgt das Stadtgebiet mit Wasser. Er kann 
auf Grund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere 
Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Stadtge-
biets mit Wasser beliefern.
(3) Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördern-
den oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.
(4) Der Eigenbetrieb erzielt keine Gewinne.

§ 2
Gemeinderat

Für den Eigenbetrieb wird kein Betriebsausschuss gebildet. Der 
Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch 
die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten 
sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, 
die ihm nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden 
Betriebsausschuss obliegen.

§ 3
Betriebsleitung

(1) Zur Leitung des Eigenbetriebs wird eine Betriebsleitung be-
stellt. Die Betriebsleitung besteht aus zwei gleichberechtigten 
Mitgliedern. Kaufmännischer Betriebsleiter ist der Fachbeamte 
für das Finanzwesen; Technischer Betriebsleiter ist der Leiter des 
Stadtbauamtes. Bei Meinungsverschiedenheiten innerhalb der 
Betriebsleitung entscheidet der Bürgermeister.
(2) Der Bürgermeister regelt die Geschäftsverteilung innerhalb der 
Betriebsleitung durch eine Geschäftsordnung.
(3) Der Betriebsleitung obliegt insbesondere die laufende Betriebsfüh-
rung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, so-
weit nicht der Gemeinderat zuständig ist. Dazu gehören die Aufnahme 
der im Vermögensplan vorgesehenen Kredite, die Bewirtschaftung 
der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge sowie 
alle sonstigen Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung und Wirtschaft-
lichkeit des Betriebs notwendig sind, insbesondere der Einsatz des 
Personals, die Anordnung von Instandsetzungen, die Beschaffung 
von Vorräten im Rahmen einer wirtschaftlichen Lagerhaltung.
(4) Die Betriebsleitung hat den Bürgermeister mindestens halb-
jährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen so-
wie über die Abwicklung des Vermögensplans zu unterrichten.
(5) Die Betriebsleitung vertritt die Stadt im Rahmen ihrer Aufgaben.

§ 4
Stammkapital

Das Stammkapital des Eigenbetriebs wird auf 225.000 € festgesetzt.

§ 5
Inkrafttreten

Diese Betriebssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft.
Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Betriebssatzung vom 05.12.2001 
außer Kraft.
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens-oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von 
auf Grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zu-
standekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Ausgefertigt
Geislingen, den 25.06.2020

gez.:
Oliver Schmid
Bürgermeister
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Fotoausstellung Reise in die Vergangenheit

 
Für eine geplante Ausstellung sucht das Stadtarchiv Geislingen 
Fotos mit Personen, Personengruppen, Gebäuden und Stadt-
ansichten aus früheren Zeiten. Auch Anekdoten, Informationen 
zu den Personen und Abbildungen sind von Interesse. In den 
kommenden Wochen werden im Amtsblatt Abbildungen aus dem 
Bestand des Stadtarchivs gezeigt, zu denen noch Auskünfte aus 
der Bevölkerung benötigt werden.
Zum Beispiel: Welche Personen sind auf dem Foto abgebildet? 
Wo wurde das Foto aufgenommen? Aus welcher Zeit stammt die 
Abbildung? ...
Haben Sie hierzu Informationen, dann melden Sie sich bitte bei 
Stadtarchivar Alfons Koch unter Tel. 0170 9945830 oder per Mail 
an alfonskoch@gmx.de

 

 

 
Kinderbücher/Sachbuch Trick 17
"Lesen heisst Träumen durch fremde Hände" (Fernando Pessoa)

"Zwei Freunde im Fußballfieber" (Bastian 
Schweinsteiger/Felix Neureuther) (3-6 Jahre)
Husky Basti plant ein großes Fußballereignis. Die 
besten Spieler aller europäischen Länder kom-
men zusammen. Da Fuchs Ixi gerne dabei sein 
und Bastis Fußballfreunde kennenlernen möch-
te, machen sie sich mit der Waldeisenbahn auf 
den Weg durch ganz Europa, um alle Spieler 
abzuholen. Mit dabei sind Wolf Luigi, Stier Ramos, Maus Robbi, 
Gams Alaba und noch einige mehr. Am Tag des internationalen 
Turniers geben die beiden Mannschaften alles, um zu gewinnen. 
Doch dann passiert etwas Überraschendes!

"Der kleine Drache Kokosnuss und der chine-
sische Drache" (ab 6 Jahre)
Der kleine Drache Kokosnuss erkundet China. 
Der kleine Drache Kokosnuss und das Stachel-
schwein Matilda sind am Strand mit ihren Freund 
Oskar verabredet. Als der kleine Fressdrache 
endlich auftaucht, ist er ziemlich geknickt: In 

den Sommerferien soll er mit seinem Papa Herbert nach China 
zur Hochzeit von Onkel Helmut fahren. Da Kokosnuss sich schon 
lange für China interessiert, ist schnell beschlossen, dass die 
Freunde gemeinsam fahren. Außerdem muss sich ja auch jemand 
um Oskars Papa kümmern, der sich mit den chinesischen Sitten 
überhaupt nicht auskennt. Nicht, dass er sich danebenbenimmt! 
Und sollte er dem mächtigen chinesischen Drachen Long Long 
begegnen, könnte das gefährlich werden ...

"Schokuspokus - Der geheime Kakaoklau"
(1. Band) (ab 7 Jahre)
Tag für Tag schuften Amanda, Oskar und 
ihre Freunde im Waisenhaus der fiesen Aga-
the Nieswurz. Hier stellen sie die berühmte 
„Schokuspokus“-Schokolade her. Bis sie ein 
seltsames Gefäß mit geheimnisvollen Zeichen 
finden: das Rezept des sagenumwobenen 
Glückskakaos! Eine abenteuerliche Suche nach den sieben Zu-
taten beginnt ...

"Schokuspokus - Wahnsinnig vanillig"
(2. Band) (ab 7 Jahre)
Amanda, Oskar und ihre Freunde sind auf der 
Jagd nach der zweiten Glückskakao-Zutat: der 
Goldenen Glücksvanille. Doch sie sind nicht die 
Einzigen, die hinter der wertvollen Pflanze her 
sind. Die Kinder müssen zusammenhalten – mit 
viel Herz, Köpfchen und einer Menge Mut ...

"Schokuspokus - Das Jaguar Geheimnis"
(3. Band) (ab 7 Jahre)
Im Zoo suchen Amanda, Oskar und ihre Freunde 
die dritte Zutat für den legendären Glückskakao: 
das Schnurrhaar eines Jaguars. Doch das ist ge-
fährlich – und sie haben nur eine Chance ...

"Flätscher - Schurken voraus" (4. Band)
(ab 8 Jahre)
Flätscher ist der Grösste! Flätscher, coolstes 
Stinktier der Stadt, kann es kaum fassen: Spit-
zenkoch und Semmelknödellieferant Bode hat 
sein Restaurant vorübergehend geschlossen. 
Eine Katastrophe! Der Hunger treibt Flätscher 
auf den nahen Wochenmarkt. Doch ein höchst 
verdächtiger Wunderpastenverkäufer und ein 
sagenhafter Schatz locken den Meisterdetektiv noch weiter weg 
von seinem geliebten Hinterhof: nämlich bis in den hintersten Win-
kel des stillgelegten Hafens. Und genau dort geht Flätscher ein 
gewaltiges Licht auf.

"Flätscher - Spuken verboten" (5. Band)
(ab 8 Jahre)
Flätscher auf Gespensterjagd. "Flätscher", das 
coolste Stinktier der Stadt, braucht ganz drin-
gend Urlaub. Da trifft es sich gut, dass Theo ge-
rade ins Landschulheim aufbricht. Heimlich ver-
steckt er "Flätscher" in seiner Reisetasche und 
los geht’s! Das Landschulheim ist in einer Burg in 
schönster Lage untergebracht. Schon nach zwei Tagen Tiefschlaf 
ist "Flätscher" so entspannt wie nie – und achtet nicht mal mehr 
auf seine immer wieder zuckende Spürnase. Bis ihn eines Nachts 
ein gellender Schrei zurück in die Realität katapultiert: Gruselige 
Gespenster haben die Burg fest im Griff! Aber "Flätscher" ist jetzt 
hellwach und zu 100 Prozent im Ermittlermodus.

"Chilli, ich und andere Katastrophen"
(ab 9 Jahre)
Achtung, Chilli ist los ... Und das mitten im oh-
nehin schon komplizierten Alltag des 11-jährigen 
Jelko. Als hätte der nicht schon genug um die 
Ohren mit seiner etwas überfürsorglichen Mut-
ter, dem Schulrabauken Bert Branco und einem 
Streit mit seiner besten Freundin Lotte, springt 
ihm eines Tages aus einem Schuhkarton ein fel-



Amtsblatt der Stadt Geislingen  Freitag, 3. Juli 2020, Nummer 2714

liges Etwas mit knallrotem, buschigem Schwanz und großen Kul-
leraugen entgegen. Es hat einen schier unstillbaren Appetit auf 
Senfbrötchen und schon nach kurzer Zeit will Jelko es am liebsten 
wieder los werden. Doch Chilli ist gekommen, um zu bleiben und 
so stellt das etwas durchgeknallte Feuerfrettchen das Leben des 
Jungen gehörig auf den Kopf. Zum Glück ist das nicht nur cha-
otisch und anstrengend, sondern - wie Jelko feststellt - letztlich 
doch auch ganz schön cool ...

"Trick 17 – Heimwerken: 222 praktische Life-
hacks rund ums Bauen, Renovieren und Sa-
nieren"
Hämmern, Schrauben, Sägen, Schleifen – was 
gibt es Schöneres, als tief in Sägespänen zu 
stehen und mit den eigenen Händen etwas zu 
bauen? Dass dabei auch etwas schiefgehen 
kann, gehört dazu. Doch für jedes Problem gibt 
es eine Lösung! Der Bohrer verrutscht beim Fliesenbohren? Ein-
fach vorher die Stelle mit Klebeband versehen. Die Farbdose ist 
so verbogen, dass sie sich nicht schließen lässt? Mit Hammer und 
Brett kein Problem. 222 solch genialer Heimwerkertricks bietet 
dieses Buch. Von einfachen Hacks, wie sich bestimmte Arbeiten 
unkomplizierter erledigen lassen, bis hin zu Profi-Hacks für den 
fortgeschrittenen Heimwerker ist alles dabei.
Ihr Team der Stadtbücherei

Öffnungszeiten
Dienstag und Donnerstag von 16.30 - 18.30 Uhr

 
Kinder- und Jugendbüro Geislingen  
wieder geöffnet
Seit Mittwoch, 1. Juli 2020 hat das KiJuG wieder zu den normalen 
Zeiten (dienstags bis donnerstags von 16:00 – 20:00 Uhr, sowie 
freitags von 14:00 – 20:00 Uhr) geöffnet.
Bitte beachte bei deinem Besuch folgende Punkte:
-  Beim Eintritt sind die Hände gründlich, das heißt mindestens 

20 Sekunden, zu waschen. Flüssigseife und Papierhandtücher 
stehen in der Toilette direkt am Eingang bereit.

-  Händeschütteln und ähnlicher Körperkontakt darf nicht statt-
finden.

- Im KiJuG selbst besteht keine Maskenpflicht. Allerdings muss...
- der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden, und...
-  bei Krankheitssymptomen ist der Zugang ins KiJuG ausge-

schlossen.
Euer Kinder- und Jugendreferenten Christoph Arndt freut sich 
euch im Kinder- und Jugendbüro wieder begrüßen zu dürfen.

 

 
-Kindergarten-
Der Kindergarten ist für alle wieder offen - aber zu Pande-
miebedingungen
Seit dem 29. Juni 2020 dürfen nun alle Kinder wieder den Kinder-
garten besuchen. Die Kinder freuten sich ungemein.
Und sie akzeptieren zu unserem Erstaunen die neuen Regeln gut.
Aber manchmal fällt es ihnen auch schwer, wenn sie sich nicht 

mehr so unbeschwert in allen Räumen bewegen können, um z.B. 
im "Sonnenzimmer" oder im "Mondzimmer" zu forschen oder zu 
basteln. Und die Freunde, die nicht zu ihrer Gruppe gehören, nur 
von Weitem zu sehen und mit ihnen nicht mehr spielen zu können.
Aber diese Zeit wird auch einmal vorübergehen und gemeinsam 
können wir dies bewältigen.

Offene Angebote im Familienzentrum 
Momentan finden keine Angebote statt.
St.Michael - ein Ort der Begegnung

Wieder unterwegs:
Bis vor Kurzem konnten wir mit den Kindern nicht mehr raus, 
um auf Tour zu gehen. Mittlerweile sind die Abstandsregeln unter 
Kindern aufgehoben.
So gingen letztens die Kindern von einer Notgruppenbetreuung 
auf Tour und bestückten mit einer von ihnen hergestellten Ket-
te das Gerüst, das beim Schwimmbad aufgestellt ist. (Gemein-
schaftsaktion aller Kindergärten)
Es haben sich alle gefreut: die Kinder und - wie wir glauben - auch 
die Geislinger, die ihnen begegnet sind.

 
Aktuell finden Sie auf unserer Homepage
viele Freizeittipps für Familien, um die gemein-
same Zeit aktiv zu gestalten - ein kleiner Ide-
enratgeber.

Aktuelles finden Sie auf unserer Homepage:
http://se-am-kleinen-heuberg.drs.de/fami-
lienzentrumkindergarten-st-michael.html 
oder auf facebook und instagramm

 
Dienstleistungsangebot für alle Fälle!
Verehrte Einwohnerschaft, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
zu jeder Zeit sind wir Ihr verlässlicher Ansprechpartner. Für bedürf-
tige Personen in allen Stadtteilen bieten wir gerne unsere Hilfs-
dienste an. Bitte melden Sie sich telefonisch oder per Mail, wenn 
Sie eine unserer Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten.
Diese sind gemäß den Richtlinien des Landes Baden-Württem-
berg als "Angebote zur Unterstützung im Alltag" anerkannt. Des-
halb können unsere Kunden, sofern sie in einen Pflegegrad ein-
gestuft sind, die Leistungsrechnung mit ihrer Kasse abrechnen. 
In unserem Netzwerk gelten folgende Stundensätze: Rechnung 
an Kunden, für Mitglieder des Fördervereins Altenhilfe = 11,00 €, 
für Nichtmitglieder = 12,00 €. Unser Helferpersonal erhält eine 
Entschädigung in Höhe von 10,00 €. Wenn Sie unser vielfältiges 
Dienstleistungsangebot mit Ihrer aktiven Mitarbeit unterstützen 
möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf; wir freuen uns 
auf Sie!
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Geschäftsstelle Geislingen
Bürger- und Vereinshaus Harmonie, 
Bachstraße 29:
Dienstag, 8:30 - 11:30 Uhr, 
Donnerstag, 14:00 - 17:00 Uhr.
Tel. 07433 / 95 55 165, Fax 95 55 168.
E-Mail: info@sozialesnetzwerk-gebs.de

Geschäftsstelle Binsdorf 
Dienstzimmer Rathaus, Turmstraße 75:
Mittwoch, 15:00 - 16:00 Uhr. Tel. 0152 04 87 47 28.

 
Heizung austauschen: Hohe Zu-
schüsse für erneuerbare Energien
Wer seine alte Heizung ersetzt, kann seit Anfang 
2020 attraktive Zuschüsse erhalten. Fast die Hälf-
te der Kosten fürs neue Heizsystem übernimmt im 
günstigsten Fall der Staat – der Höchstsatz liegt 
bei 45 Prozent.

So ist die neue Förderung gestaffelt
Der Umstieg von Gasheizungen auf Anlagen, die 
ausschließlich erneuerbare Energien nutzen, wird 
mit 35 Prozent bezuschusst. Das gilt etwa für Wär-
mepumpen oder Holzpelletkessel, mit oder ohne 
Unterstützung durch Solarwärme vom Hausdach. 
Einen Zuschuss von 30 Prozent gibt es für neue Gasheizungen, 
die mit erneuerbaren Energien kombiniert werden. Bei diesen so-
genannten Hybridheizungen ist die zusätzliche Einbindung einer 
Solarwärmeanlage oder auch einer Wärmepumpe nötig.

Sonderprämie für den Austausch einer Ölheizung
Die genannten Fördersätze erhöhen sich noch einmal um 10 Pro-
zent, wenn das alte System keine Gas-, sondern eine Ölheizung 
war. Mit dieser sogenannten Austauschprämie ergibt sich dann 
der maximal mögliche Zuschuss von 45 Prozent. Auch erste 
Schritte werden unterstützt: Wer jetzt einen neuen Gaskessel so 
installiert, dass er innerhalb von zwei Jahren erneuerbare Energien 
einbezieht, erhält immerhin noch einen Zuschuss von 20 Prozent.

Nicht nur an den Heizungskeller denken
Je weniger Wärme die Heizung liefern muss, desto kleiner kann 
ihre Leistung ausfallen. Dadurch wird sie günstiger - sowohl in 
der Anschaffung als auch im Betrieb. Deshalb kann es in vielen 
Fällen sinnvoll sein, zuerst die Fassade zu dämmen, bevor eine 
neue Heizung installiert wird. Auch Dämmmaßnahmen werden 
jetzt deutlich großzügiger mit 20 Prozent Zuschuss gefördert. Al-
ternativ können Privatleute dieselbe Fördersumme über drei Jahre 
verteilt direkt von der Steuerschuld abziehen.

Zu beachten ist, dass sämtliche Förderungen immer vor Um-
setzung der Maßnahme beantragt werden müssen.
Die Energieagentur Zollernalb und Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale Baden-Württemberg bieten kostenlose Beratung zu 
den neuen Fördermitteln an. Termine können direkt bei der Ener-
gieagentur Zollernalb unter der Telefonnummer 07433 92-1385 
vereinbart werden.

Spruch der Woche
Wer im Leben kein Ziel hat, verläuft sich.
Abraham Lincoln (1809-1865), 16. Präsident der Vereinigten 
Staaten von Amerika 

  

Ärztlicher Bereitschaftsdienst, 
augen-, kinder- und HNO-ärztliche 
Notfalldienste
Wochentags von 19.00 Uhr abends bis 8.00 Uhr des 
Folgetages, am Wochenende und an Feiertagen 8.00 - 8.00 Uhr:

Einheitliche Rufnummer: 116 117
- telefonische Voranmeldung erforderlich -

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Der zahnärztliche Notdienst ist an Wochenenden und Feierta- 
gen telefonisch zu erreichen unter: 0 18 05/91 16 90

Gynäkologischer Notdienst
Geburtshilfe im Zollernalb-Klinikum Balingen: 07433/9092-0

Apothekendienst
Unter www.stadt-geislingen.de finden Sie täglich die 
Apotheke mit aktuellem Notdienst.

Freitag, 03.07.2020
Hohenzollern-Apotheke Bisingen, Steinhofener Str. 14, 
Bisingen, (07476) 94 65 59 56
Löwen-Apotheke Bierlingen, Stiegelgasse 2, Starzach, 
(07483) 10 36

Samstag, 04.07.2020
Stadt-Apotheke Balingen, Friedrichstr. 27, Balingen,
(07433) 70 71

Sonntag, 05.07.2020
Apotheke Spranger Hechingen, Obertorplatz 1, Hechingen, 
(07471) 23 87
Stadtapotheke Schömberg, Schweizer Str. 23, Schömberg, 
(07427) 9 47 50

Montag, 06.07.2020
Stadt-Apotheke Geislingen, Wangenstr. 4, Geislingen, 
(07433) 86 76
Rammert-Apotheke Bodelshausen, Bahnhofstr. 13, 
Bodelshausen, (07471) 96 00 21

Dienstag, 07.07.2020
Hirschberg-Apotheke Balingen, Lisztstr. 97, Balingen, 
(07433) 53 44
Apotheke Rangendingen, Haigerlocher Str. 14, 
Rangendingen, (07471) 80 90

Mittwoch, 08.07.2020
Sonnen-Apotheke Bisingen, Hauptstr. 2, Bisingen,
(07476) 14 11
Eichenberg-Apotheke Hirrlingen, Marktstr. 5, Hirrlingen, 
(07478) 9 11 70

Donnerstag, 09.07.2020
Löwen-Apotheke Hechingen, Bahnhofstr. 7, Hechingen, 
(07471) 9 84 08 00
Obere Apotheke Haigerloch, Meinradstr. 2, Haigerloch, 
(07474) 9 59 60

Freitag, 10.07.2020
Bahnhof-Apotheke Balingen, Bahnhofstr. 21, Balingen, 
(07433) 2 14 18
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Pater Augusty Kollamkunnel O. Praem
Tel: 07433-21236
Sprechstunde derzeit nach Absprache.

Diakon Reiner Dehner
Tel: 07433-2600195
Sprechstunde derzeit nach Absprache.

Alle Pfarrbüros sind für den Publikumsverkehr geschlossen, aber 
zu den gewohnten Zeiten per Mail und Telefon erreichbar. Zu allen 
anderen Zeiten sprechen Sie bitte auf den Anrufbeantworter.

Pfarrbüro Geislingen
 Tel. 07433-21236,  E-Mail: stulrich.geislingen@drs.de
Dienstag bis Freitag von 09:00 bis 11:00 Uhr

Pfarramt Binsdorf
Tel. 07433-20462, E-Mail: stmarkus.binsdorf@drs.de
Dienstag 09:30 bis 11:00 Uhr und Freitag 09:00 bis 11:00 Uhr

Pfarramt Erlaheim
Tel. 07428-918810, E-Mail: stsilvester.erlaheim@drs.de
Donnerstag von 09:30 bis 11:30 Uhr

Homepage der Seelsorgeeinheit "Am Kleinen Heuberg"
und Familienzentrum St. Michael
Alle Informationen finden Sie hier schnell und übersichtlich:
se-am-kleinen-heuberg.drs.de oder www.kirche-geislingen.de

Lesungen am 14. Sonntag im Jahreskreis, 05.07.2020:
Sach 9,9-10; Röm 8,9.11-13; Mt 11,25-30

Gottesdienste in Corona-Zeiten
Liebe Kirchengemeindemitglieder,
Gottesdienste sind lt. Beschluss der Kirchengemeinderäte für 
die Seelsorgeeinheit derzeit in Geislingen immer sonntags und 
an Fronleichnam um 09:15 Uhr. Werktagsgottesdienste finden 
im Moment nicht statt.

FOLGENDES IST ZU BEACHTEN:
- Wegen des Mindestabstands von zwei Metern haben nur be-
grenzt Gottesdienstteilnehmer Platz.
Eine Anmeldung ist erforderlich. Entweder telefonisch, auf dem An-
rufbeantworter oder per E-Mail über das kath. Pfarramt in Geislingen.
Anmeldeschluss: täglich bis freitags vor dem Sonntagsgottes-
dienst bis 12 Uhr.
Tel.: 07433 21236, Mail: stulrich.geislingen@drs.de
-  Für den Eingang ist die Tür bei der Männerseite geöffnet und 

der behindertengerechte Eingang beim Gemeindehaus.  (Die 
Türe auf der Seite Vorstadtstraße kann nicht als Eingang be-
nutzt werden)

-  Infektionsschutz ist notwendig. Deshalb steht bei jedem Eingang 
ein Ständer für die Handdesinfektion bereit. Eine Mund-Nasen-
Bedeckung wird empfohlen.

-  Die Sitzplätze werden markiert sein. Bitte folgen Sie auch den 
Anweisungen der Ordner.

-  Gemeindegesang, Friedensgruß und Mundkommunion sind 
nicht möglich.

WEITERHIN GILT:
-  Wenn Sie auf der Suche nach seelsorgerlicher Hilfeleistungen 

sind, wenden Sie sich bitte telefonisch an Ihr Pfarramt.
-  Für das persönliche Gebet sind die Kirchen unserer Seelsorge-

einheit täglich geöffnet. Es liegen auch weiterhin das Gebetsheft 
"Gebet in/mit der Familie" und die "Novene auf die Fürsprache 
der Heiligen Corona" aus.

-  Für das gemeinsame tägliche Gebet läuten um 19:30 Uhr die 
Kirchenglocken.

- Weiterhin bestehen bleibt die Aktion Hoffnungsbrunnen.
-  Die Weihwasserbecken bleiben auch bis auf Weiteres leer. Wer 

für den Hausgebrauch Weihwasser benötigt, kann aber in der 
Geislinger St. Ulrichkirche, in der Antoniuskapelle, welches mit-
nehmen.

-  Der Bischof weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass trotz 
dieser "neuen" Möglichkeit, einen Gottesdienst besuchen zu kön-
nen, die Sonntagspflicht bis auf weiteres ausgesetzt bleibt.

Bleiben Sie behütet und zuversichtlich
Ihr/Euer Pater Augusty

Geislingen - Liveübertragung der Gottesdienste
Da wegen des Infektionsschutzes nur bis 80 Plätze in der St. 
Ulrichkirche zur Verfügung stehen, werden die Eucharistiefeiern 
live über unsere homepage übertragen.
www.kirche-geislingen.de oder se-am-kleinen-heuberg.drs.de
Bitte klicken Sie den entsprechenden Link an.

Alternative Gottesdienste
Radiosender: Radio Horeb
Internetadressen:
 Live aus Geislingen: www.kirche-geislingen.de oder se-am-klei-
nen-heuberg.drs.de 
Gottesdienste mit Bischof Dr. Gebhardt Fürst: www. DRS.de
https://www.ewtn.de
https://www.domradio.de/gottesdienst
https://www3.k-tv.org
Fernsehgottesdienste: ZDF/ARD
i.d.R. immer sonntags um 09:30, kath. oder evang.
oder K-TV Fernsehsender
Gedenken in der Corona-Zeit

Erste Hilfe 
Feuerwehr 112 

Polizei 110
Krankentransport 19 222 

Gift-Notruf Freiburg 0761/19240 
im Internet: www.giftberatung.de

Polizeiposten Rosenfeld 07428/945130 
nach Dienstschluss Balingen 07433/2640 

Telefonseelsorge 0800/1110111 
 0800/1110222

Betreuungsverein SKM Zollern 07471/93 32 40 

Sprechzeiten der Stadtverwaltung Geislingen 
Telefon: 07433/96840 
Montag-Freitag 08:00 - 12:00 Uhr 
Montag-Dienstag 14:00 - 17:00 Uhr 
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr

sowie nach persönlicher Absprache.
Eine Terminvereinbarung wird empfohlen

Die nächsten Mülltermine 
 Geislingen Erlaheim / Binsdorf 
Rest-/Biomüll 07.07.2020 07.07.2020 
Blaue Tonne 28.07.2020 16.07.2020 
Gelber Sack 08.07.2020 08.07.2020 
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-  Ab sofort werden wir wieder die laufenden Gedenken für die Ver-
storbenen unserer Seelsorgeeinheit beim Sonntagsgottesdienst 
lesen. Bitte beachten Sie das Amtsblatt. Wir werden die Namen 
schon in der Vorausschau nennen. Wenn Sie eine Änderung 
wünschen, wenden Sie sich an eines der Pfarrbüros.

-  Die bestellten Gedenken werden wir nur lesen, wenn Sie uns 
vorher Bescheid geben.

WALLFAHRT mit Pater Augusty nach nach Rom & Assisi
Die Anreise ist am Ostermontag, 5.4.21 nach nach Assisi.
Am Dienstag, 6.4.21, Besichtigung von Assisi & Weiterreise nach 
Rom.
Mittwoch. 7.4.21 - Audienz beim Hl. Vater & Altstadt:
 Spanischer Treppe - Trevi-Brunnen - Pantheon - Piazza Navona 
- Forum Romanum - Kolosseum
Donnerstag. 8.4.21 - Petersdom & wichtige Hauptkirchen:
Petersbasilika - Santa Maria Maggiore - Lateransbasilika
Freitag, 9.4.21 - Rückreise
Gesamtreisepreis: 594,- €/Person im DZ EZ-Zuschlag: 115,- €
Hotel Cristofero Colombo, via Cristofero Colombo 70 (im Süden 
Roms-gute Busanbindung)

Weitere Leistungen finden Sie auf unserer homepage und auf 
Informationsblätter zum Mitnehmen, die in unseren Kirchen aus-
liegen.

Anmeldung
Bitte über das Pfarrbüro in Geislingen bis Ende September.
Mail: StUlrich.Geislingen@drs.de oder telefonisch 07433 21236

ERSTKOMMUNION 2020
Wegen der Corona-Pandemie konnten leider die Erst-
kommunionfeiern nicht wie geplant stattfinden und 
werden nun, nach Vorgabe des Bischofs, nach den 
Sommerferien nachgeholt.
Da auch weiterhin die Infektionsschutzkonzepte für die Kirchen, 
Abstandsregelung, Hygienemaßnahmen usw. gelten, werden die 
Erstkommunionfeiern in Kleingruppen gefeiert.

In Geislingen:
- Freitagsgruppe 14:00 Uhr: Samstag, 26.09.2020 um 13:30 Uhr
- Freitagsgruppe spät: Sonntag, 27.09.2020 um 10:00 Uhr
- Mittwochsgruppe: Sonntag, 27.09.2020 um 13:30 Uhr
In Binsdorf: Am Samstag, 03.10.2020 um 10:00 Uhr
In Erlaheim: Am Sonntag, 04.10.2020 um 10:00 Uhr

Wer unter diesen Voraussetzungen mit den Einschränkungen 
nicht feiern möchten, darf gerne sein Kind für das kommenden 
Jahr 2021 zur Erstkommunion anmelden. Man kann natürlich 
nicht versprechen, ob es nächstes Jahr besser wird/ist.
Bitte melden Sie in diesem Fall Ihr Kind bei einem der Kommu-
nionbegleiter/in oder in einem der Pfarrbüros bis zum 05. Juli 
2020 ab.
Alle Eltern haben bereits über den Postweg eine ausführliche In-
formation erhalten.

FIRMUNG 2020
Wegen der Corona -Pandemie konnte auch die Fir-
mung in diesem Jahr nicht wie geplant gefeiert wer-
den. Nach den derzeit geltenden Bestimmungen 
dürfen wir aber, allerdings mit Einschränkungen, 
die Firmfeiern im Herbst durchführen, allerdings nur mit kleinen 
Gruppen.
Folgende Termine sind vorgesehen, alle Gottesdienste finden in 
Geislingen statt:
- Samstag, 17.10.2020 um 17 Uhr
- Sonntag, 18.10.2020 um 10 Uhr und um 14 Uhr

Die Einteilung wird Firmbegleiterin, Frau Uschi Amann, noch be-
kannt geben.

 
14. Sonntag im Jahreskreis
 Sonntag, 05. Juli 2020
09:15 Uhr Patrozinium - Festgottesdienst 
- Eucharistiefeier für die Seelsorgeeinheit
-  Mit besonderem Gedenken an Emil Baumeister, Elisabeth Ber-

ger, Augustin Meßmer, Ernst Gulde, Pfr. Peter Bross.
- Kollekte: Silberner Sonntag für die Renovierung der Kirche.
-  Gottesdienst nur mit Anmeldung. Informationen entnehmen Sie 

bitte den Mitteilungen unter Seelsorgeeinheit. Danke.
Dienstag, 07. Juli 2020 
20:00 Uhr Förderverein St. Ulrichkirche

Vorausschau:
15. Sonntag im Jahreskreis
 Sonntag, 12. Juli 2020 
09:15 Uhr Patrozinium - Eucharistiefeier für die Seelsorgeeinheit
-  Mit besonderem Gedenken an Eva Hauser, Rosina Märklin, Emil 

Baumeister, Karl Welte.
- Die Kollekte ist für eigene Zwecke der Kirchengemeinde.
-  Gottesdienst nur mit Anmeldung. Informationen entnehmen Sie 

bitte den Mitteilungen unter Seelsorgeeinheit. Danke.

Hinweise für St. Ulrich
Diamantenes Piesterjubiläum
Pater Friedrich Amann ist seit 60 
Jahren Priester
1935 geboren, ging Friedrich Amann 
als Zehnjähriger zu den Weißen Vätern 
nach Haigerloch. Nach einem Philo-
sophiestudium in Trier trat er 1956 in 
das Noviziat in s’Heerenberg in Hol-
land ein und studierte Theologie. Am 

▶  1. Juli 2020

▶  8. Juli 2020

▶  15. Juli 2020

Menschen  
von hier ...
… lesen aus der Bibel 
Kirche St. Josef, Ebingen, Kastanienstraße 5

… erzählen von ihrem Glauben
Kirche Heilig-Geist, Balingen, Heilig-Geist-Platz

… lesen aus ihrem Lieblingsbuch
Kirche St. Elisabeth, Tailfingen, Käselteich 16  
Open Air oder Gemeindehaus

jeweils 20:00 – 21:30 Uhr

Katholische Erwachsenenbildung
Zollernalbkreis e. V.

Anmeldung vorab unter 
07433 9011010
oder 
info@dekanat-balingen.de 
erforderlich
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9. Juli 1960 wurde er in Geislingen zum Priester geweiht. Nach 
verschiedenen Stationen führte ihn sein Weg 1967 nach Malawi, 
Ostafrika, von wo er erst 1989 zurückkehrte. Er wurde Pfarrer in 
Hayingen und lebt nun seit seinem Ruhestand 2007 im Pfarrhaus 
in Dietmanns bei Bad Wurzach.
Leider kann Pater Amann seinen Jubeltag aus gesundheitlichen 
Gründen nicht in seiner Heimatgemeinde Geislingen feiern. 
Die Kirchengemeinde St. Ulrich gratuliert ihm von ganzem Her-
zen, wünscht ihm alles Gute, vor allem Gesundheit und Gottes 
reichen Segen.  

Konstituierende Sitzung des Kirchengemeinderats
Kurzbericht aus der Sitzung vom 23.06.2020
In der ersten Sitzung nach der Kirchengemeinderatswahl am März 
begrüßte Pater Augusty die Mitglieder des "neuen" und des "alten 
Gremiums.
TOP 1 und 2: Nach dem geistlichen Impuls ging Pater Augusty 
ausführlich auf die Gremienarbeit der letzten 5 Jahre ein und be-
dankte sich ganz besonders für die gute Zusammenarbeit und die 
geleistete Arbeit. Als Dankeschön überreichte er dem bisherigen 
Gremium eine neue Bibel. Ausgeschieden sind: Frau Hildegard 
Gulde, Frau Saskia Hatzenbühler, Herr Jonathan Pauli, Herr Erwin 
Alber und Herr August Joos.

 
Bild: Die ausgeschiedenen Räte mit Pater Augusty, Diakon Dehner 
und der Gewählten Vorsitzenden Christine Gulde. Auf dem Bild fehlen 
Herr August Joos und Frau Saskia Hatzenbühler.

TOP 3: Die neuen Räte/innen wurden in ihr neues Amt eingesetzt. 
Verpflichtet wurden:
Herr Otto Beutter, Herr Rolf Eith, Claudia Gekeler, Frau Christine 
Gulde, Frau Anna-Veronika Killmayer, Herr Karl Koch, Frau Sonja 
Ruof, Herr Dr. Christoph Schädle, Frau Susanne Schenk, Frau 
Annika Schlaich, Herr Wolfgang Schlaich, Frau Marion Schuler. 
Mit einem Glas Honig für jeden des neuen Rates wollte Pater 
Augusty die künftige Gremienarbeit nicht nur versüßen, sondern 
Kraft geben für die künftige Arbeit und neuen Ideen. "Sie sind hier 
im Kontakt mit Gott und den Menschen, sie sind jetzt das Gesicht 
der Kirchengemeinde in Geislingen."

 
Bild: Der neue Kirchengemeinderat St.Ulrich

TOP 5: Frau Christine Gulde wurde einstimmig zur Gewählten 
Vorsitzenden des Kirchengemeinderats gewählt, Stellvertreterin 
ist Frau Susanne Schenk.
TOP 6: Als Schriftführer wurden gewählt: Pfarramtssekretärin 
Frau Elke Lang, Herr Dr. Christoph Schädle und Frau Veronika 
Killmayer.
TOP 7: Die Wahl in den Verwaltungsausschuss ergab folgendes 
Ergebnis:

Mitglieder sind Kraft Amtes: Pater Augusty, die gewählte Vorsit-
zende Frau Christine Gulde, beratend Kirchenpfleger Herr Hein-
rich Kirmeier, ferner 4 gewählte Mitglieder des KGR: Frau Susanne 
Schenk, Frau Sonja Ruof, Frau Claudia Gekeler und Herr Wolf-
gang Schlaich. Die Stellvertreter sind: Frau Marion Schuler, Frau 
Veronika Killmayer, Herr Rolf Eith und Herr Karl Koch.
TOP 8: In den Gemeinsamen Ausschuss der Seelsorgeeinheit sind 
Pater Augusty, Diakon Reiner Dehner, alle Pfarramtssekretärin-
nen und je zwei gewählte Vertreter der Kirchengemeinderäte. Der 
Geislinger Rat wird von Frau Christine Gulde und Herrn Wolfgang 
Schlaich vertreten, Stellvertreterin ist Frau Sonja Ruof.
TOP 9: Als Vertreter in den Dekanatsrat wurden Herr Wolfgang 
Schlaich und Herr Karl Koch gewählt.
TOP 10: Frau Christine Gulde stellt die bisherige Arbeit der Sach-
ausschüsse vor. Erst in der nächsten Sitzung werden die künftigen 
Sachausschüsse beraten und beschlossen.
TOP 11: Die nächsten Sitzungstermine sind am 14.07./16.09./21.10. 
und 25.11.2020.
TOP 12: - Der Tag der Räte wird am 27.02.2021 oder am 
13.03.2021 stattfinden.
-  Den geistlichen Impuls übernimmt in der nächsten Sitzung Di-

akon Dehner
-  Pater Friedrich Amann feiert am 9.7.20 sein diamantenes Pries-

terjubiläum. Die Kirchengemeinde bedauert, dass er nicht kom-
men kann und wird ihm, verbunden mit einem Geschenk, Glück-
wünsche übermitteln.

-  Kirchenpfleger Kirmeier teilt mit, dass kurzfristige Entscheidun-
gen auch im Umlaufverfahren getroffen werden können. Die 
Diözese hat wegen Corona darauf verwiesen und die Rahmen-
bedingungen hierfür erleichtert.

 Hoffnungsbrunnen und Andachtsweg in der St. Ulrichkirche 
Ihre Persönliche Zeit mit Gott
Weiterhin bestehen bleibt der Andachtsweg. Sie finden an meh-
reren Stationen Impulse und Gebete auf einem Weg durch unse-
rer Kirche. Gerne dürfen Sie auch eine Fürbitte in unseren Hoff-
nungsbrunnen geben oder einen Stein jür jede Last, die man hat, 
ablegen. Hier sind so schon viele Steinmännchen, wie auf einem 
Pilgerweg entstanden!
Fürbitten aus dem Hoffnungsbrunnen werden von Pater Augusty 
in aller Stille in jedem Sonntagsgottesdienst in seinem Gebet mit-
aufgenommen.

Förderverein St. Ulrichkirche
Herzlich lädt der Förderverein ein zur jährlichen Generalversamm-
lung am Dienstag, 07.07.20 um 20 Uhr. Die Veranstaltung findet 
statt im kath. Gemeindehaus mit den entsprechenden Corona-
Hygienemaßnahmen.

 
Kirchengemeinderat St. Silvester
Kurzbericht aus der Konstituierenden Sitzung des Kirchen-
gemeinderats St. Silvester
- Pater Augusty begrüßt die anwesenden Mitglieder des alten 
und neuen Kirchengemeinderats.Im geistlichen Impuls geht er 
ausführlich auf die geleistete Arbeit der letzten 5 Jahre ein und 
bedankt sich ganz besonders für die gute Zusammenarbeit. Er 
spricht auch von den Aufgaben, die die neuen Mitglieder des 
Kirchengemeinderats erwartet und zeigt Möglichkeiten und Wün-
sche für die kommende Periode auf. Alle Mitglieder des alten 
Kirchengemeinderats erhalten zum Dank eine Bibel mit der neuen 
Einheitsübersetzung.
- Anschließend werden die ausscheidenden Mitglieder verab-
schiedet. Sandra Teichmann gehörte dem Gremium 5 Jahre an, 
Sabine Welte und Sebastian Röhm waren 15 Jahre dabei und 
erhielten neben der Urkunde als Dank für die langjährige Mitarbeit 
einen Gutschein.
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-  Als Mitglieder des neuen Kirchengemeinderats werden Ramo-

na Bertsch, Elke Fritz, Stefanie Holike, Wolfgang Hankiewicz, 
Daniela Neuhoff, Hermann Vees, Christian Welte und Eberhard 
Wiget verpflichtet und ins Amt eingesetzt. Um den Anfang zu 
versüßen und für die weiteren Aufgaben zu stärken überreicht 
Pater Augusty jedem Mitglied ein Glas Honig.

 
-  Eberhard Wiget wird zum Gewählten Vorsitzenden gewählt und 

übernimmt die Vertretung im Dekanatsrat, im Gemeinsamen 
Ausschuss der Seelsorgeeinheit und bei GEBs. Wolfgang Hanki-
ewicz wird als stellvertretender Gewählter Vorsitzender gewählt 
und wird die Kirchengemeinde im Gemeinsamen Ausschuss der 
SE vertreten.

-  Als Schriftführerinnen werden gewählt: Elke Fritz, Ramona 
Bertsch und Christine Wiget

-  Auf die Einrichtung eines Verwaltungs- und Pastoralausschus-
ses wird verzichtet.

-  Als Vertreterin in der Katholischen Erwachsenenbildung Zoller-
nalbkreis e. V. wird Stefanie Holike gewählt.

-  Die nächste Sitzung wird auf den 08. Juli 2020 terminiert um vor 
allem das weitere Vorgehen bei den Gottesdiensten zu bespre-
chen. Sie findet in der Kirche statt.

-  Einstimmig wird der behindertengerechte Zugang an Kurt 
Brobeil, Erlaheim vergeben. Die Sanierung der Nebeneingänge 
wird an die Firma Linder, Albstadt vergeben.

-  Pfarrer Benjamin Lubega wird vom 26. 07. bis 16. 08 2020 wieder 
im Pfarrhaus Erlaheim wohnen und die Urlaubsvertretung für 
Pater Augusty übernehmen.

Sitzung des Kirchengemeinderats
Herzliche Einladung zur nächsten Sitzung des Kirchengemein-
derats am Mittwoch, 08. Juli 2020 um 18:00 Uhr in der St. Sil-
vesterkirche.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Geistlicher Impuls
2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 24.06.2020
3. Corona-Pandemie: Weiteres Vorgehen Gottesdienste, etc.
4. Verschiedenes: Anfragen und Bekanntgaben

 
Konstituierende Sitzung des Kirchengemeinderats
In der ersten Sitzung nach der Kirchengemeinderatswahl im 
März begrüßte Pater Augusty die Mitglieder des "neuen" und 
des "alten" Gremiums.
Nach dem geistlichen Impuls ging Pater Augusty ausführlich auf die 
Gremienarbeit der letzten 5 Jahre ein und bedankte sich ganz beson-
ders für die gute Zusammenarbeit und die geleistete Arbeit. Als Dan-
keschön überreichte er dem bisherigen Gremium eine neue Bibel.
Ausgeschieden sind: Frau Helga Gambach, Herrn Heinrich Pyka 
und Herr Max Pauli. Frau Gambach war seit 1996 im Kirchenge-
meinderat und seit vielen Jahren die gewählte Vorsitzende, Pater 
Augusty überreichte ihr für ihr überdurchschnittliches ehrenamt-
liches Engagement einen Blumenstrauß und einen Gutschein.
Für 15 jährige Mitgliedschaft im Kirchengemeinderat überreichte 
Pater Augusty Frau Gabriele Schühle die Martinusehrennadel.
Die neuen Räte/innen wurden in ihr neues Amt eingesetzt. Ver-
pflichtet wurden:
Karl-Heinrich Block, Annette Eyth, Regina Günzel, Annette Hu-
ber, Daniel Kessler, Walter Kieltsch, Dorothee Schmieg, Gabriele 
Schüehle, Marianette Schwarz, Harald Hutter
wir wünschen dem neu gewählten Kirchengemeinderat Gottes 
Segen und Freude an Ihrem tun.

 
ausgeschiedene Mitglieder

 
neuer Kirchengemeinderat

 
Pfarrer Johannes Hruby, Ostdorf, Dorfstr. 8, Tel. (0 74 33) 2 12 72
Internet: www. Kirchengemeinde-Ostdorf-Geislingen.de,
Mail: Pfarramt.Ostdorf-Geislingen@elkw.de

Öffnungszeiten Sekretariat:
montags, dienstags und freitags von 09.30-11.30 Uhr.

Wochenspruch: „Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das 
Gesetz Chrisi erfüllen.“ (Gal. 6, 2)
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Sonntag, 5. Juli
08.45 Uhr Gottesdienst in Ostdorf mit Pfarrer Johannes Hruby. An 
der Orgel: Andreas Jenter.
10.00 Uhr Gottesdienst in Geislingen mit Pfarrer Johannes Hruby. 
An der Orgel: Andreas Jenter. (Das Opfer ist für Aufgaben der 
Diakonie in der Landeskirche bestimmt).
19.00 Uhr Medarduskonzert in der Kirche in Ostdorf
Dienstag, 7. Juli
17.00 Uhr Jugendkreis T-Time with God im Gemeindehaus Ostdorf
19.00 Uhr Informations-Elternabend zur Konfirmation 2021 in der 
Medarduskirche in Ostdorf

Gottesdienste in Geislingen ab 5. Juli
Ab Juli werden auch in Geislingen wieder Gottesdienste stattfin-
den. Immer am 1. und 3. Sonntag im Monat um 10.00 Uhr. Erst-
mals am 5. Juli. (Weitere Termine: 19. Juli, 2. August, 16. August,
6. September und 20. September). Die Anzahl der Plätze ist be-
grenzt. Wir bitten deshalb, sich bis Freitagabend im Pfarramt 
(2 12 72) anzumelden.
Auch im Gemeindezentrum Geislingen gelten spezielle Abstands- 
und Hygieneregeln, die eingehalten werden müssen:
-  Es gibt eine feste Anzahl von Sitzplätzen, die speziell gekenn-

zeichnet sind. So bleibt der geforderte Mindestabstand von 2 
m eingehalten.

-  Wer am Gottesdienst teilnehmen möchte, muss bitte einen 
Mund-Nasenschutz tragen.

-  Wer am Gottesdienst teilnehmen möchte, muss sich vorher im 
Pfarramt anmelden

-  Gemeinsames Singen ist leider nicht gestattet, Gesangbücher 
liegen nicht aus. Wer die Lied- und Liturgietexte mitlesen möch-
te, darf gerne ein eigenes Gesangbuch mitbringen.

-  Zur evtl. Rückverfolgung von Infektionsketten, müssen alle 
Teilnehmer einen Zettel mit Namen, Telefonnummer und der 
Sitzplatznummer hinterlassen. Am Ende des Gottesdienstes 
werden diese Zettel gesammelt, vier Wochen aufbewahrt und 
dann vernichtet.

Wer nicht am Gottesdienst teilnehmen kann, dem empfehlen wir 
weiter, die Gottesdienste in bibel.tv (7:45, 10:00 und 11:30 Uhr) 
oder im ZDF um 9:30 Uhr anzusehen. Die aktuelle Predigt liegt - 
wie bisher auch - im Kirchsaal zum Mitnehmen aus.
Pfarrer Johannes Hruby steht für Anfragen und seelsorgerliche 
Gespräche telefonisch zur Verfügung (2 12 72).

Medarduskonzert am 
5. Juli
Nach langer Pause freu-
en wir uns auf ein Me-
darduskonzert. „Orgel 
plus Fagott“ mit Hanno 
Dönneweg (SWR Sym-
phonieorchester) am 
Fagott und Steffen Mark 
Schwarz, Kantor aus 
Ebingen, an der Orgel. Am Sonntag, 5. 
Juli, um 19 Uhr in der Medarduskirche 
in Ostdorf. Weil die Sitzplätze begrenzt 
sind, ist eine Anmeldung vorab nötig. 
Kostenlose Eintrittskarten können im 
Pfarrbüro bestellt werden. Mailad-
resse: Pfarramt.Ostdorf-Geislingen@
elkw.de oder Telefon (0 74 33 / 2 12 
72). Am Ausgang werden Spenden 
erbeten.

T-Time with God – findet wieder statt
Herzliche Einladung an Jugendliche ab 13 Jahren gemeinsam Zeit 
zu verbringen, Spaß zu haben, und vieles mehr. Im Mittelpunkt 
steht Gott. Unser Jugendkreis findet jeweils an einem Dienstag 
im Monat im Gemeindehaus Ostdorf statt. Nächster Termin: 7. 
Juli, 17.00 Uhr! Wenn du noch Fragen hast, melde dich bitte bei 
Debora Schühle oder Lisa-Soraya Ruf

Gebetsglocke läutet täglich um 19.30 Uhr
Wenn viele Menschen gleichzeitig beten, hat das eine besonde-
re Kraft und vermittelt das Gefühl von Gemeinschaft. Deshalb 
schließen wir uns der Aktion „Licht der Hoffnung“ an. Sie können 
um diese Zeit eine Kerze entzünden und sichtbar ins offene Fens-
ter stellen. Zum Klang der Vaterunserglocke können Sie dann in 
ökumenischer Gemeinschaft für unser Dorf, unsere Stadt, unser 
Land und die Welt beten.

Kirche offen fürs Gebet
Die Medarduskirche ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Es liegt 
ein Gebet (Fürbitten zu Corona) aus. Kerzen sind vorhanden, um 
für das Gebet angezündet zu werden.

Informationen vom Haus Bittenhalde in Tieringen
Seit 12. Juni dürfen wieder Gäste ins Haus Bittenhalde kommen. 
Geplant sind verschiedene Freizeiten in der kommenden Zeit. 
Vom 5.- 7. 7. eine Steinmetzwerkstatt, bei der Sie einen Stein 
nach Ihren Vorstellungen behauen können. Vom 7.- 9. 9. Tanztage 
im Herbst, vom 11.- 12.9. „Massentierhaltung Ade!“ in Zusam-
menarbeit mit dem Uriahof Ostdorf, vom 14.-16.9. Ruhestand in 
Sicht, mit Diakon Olaf Hofmann den (D)Traufgänger in sich entde-
cken (ein Seminar für Männer) und am 23.9. ein Tagesseminar zu 
wertschätzender und gewaltfreier Kommunikation nach Marshall 
Rosenberg. Noch bis Ende Oktober ist die Ausstellung „Floral 
Arts“ mit Fotografien von Monique Baumann und Skulpturen von 
Heidemarie Messner zu besuchen.

 
Jahrgang 55/56
 Auf grund der Corona-Pandemie muss auch unser geplantes Tref-
fen am 9.7.2020 abgesagt werden.
Wir bitten um Verständnis und bleibt alle gesund.
Der Jahrgangs Vorstand

 

 

 
Nächste Blutspende ist am 03. Juli 2020 in Geislingen /
Harmonie
Nächste Altkleidersammlung in Geislingen, Binsdorf und 
Erlaheim -Termin ist noch nicht bekannt - 

Abteilung Bereitschaft:
03.07.2020 - 15.30 Uhr - Blutspende in der Harmonie
10.07.2020 - 19.00 Uhr - Bereitschaftsleitungswahl
Abteilung Ausbildung: Rotkreuz Kurs
(für den PKW- und LKW-Führerschein)
11.07, 25.07, 08.08, 29.08, 05.09, 26.09.2020 -
jeweils von 08.30 Uhr bis 16.15 Uhr
Ausbildungsort: DRK Funktionsgebäude, Schlossplatz 8, 72351 
Geislingen
Anmeldung für Rotkreuz Kurse unter Servicehotline:
Telefon: 07433/ 909999 (kostenfrei)
Mo.- Fr. 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr
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Aktuelle Termine sind auch jederzeit im Internet unter
www.drkgeislingen.de/ Termine JRK

Alle Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche, die Interesse haben, 
können jederzeit zu unseren Dienstabenden hinzukommen.

Gruppe Mini (17.30 Uhr - 18.30 Uhr)
- keine Termine festgelegt -

Gruppe Maxi (18.45 Uhr - 19.45 Uhr)
- keine Termine festgelegt -

Bitte zu allen Dienstabenden vollzählig erscheinen.
Die Bereitschafts- und Jugendleitung

 Pfosten
Wie ja bereits angekündigt wollen wir unsere Pfosten wieder im 
Schlossgarten platzieren - geplant ist die Aktion für Freitag, 24.07.
Da ihr nun ja auch den zeitlichen Rahmen kennt und noch etwas 
Zeit habt entweder Eure bisherigen Pfosten zu restaurieren oder 
einen ganz neuen zu gestalten wäre es schön, wenn sich noch der 
eine oder die andere bei Sabine oder Ute melden würde.
Bitte denkt daran, dass auch das Eisen zur Befestigung im Boden 
wieder benötigt wird.
Merkt Euch den Termin vor - näheres folgt!

 
Großes Orchester
Die Probearbeit des großen Blasorchesters wird am Freitag, 03. 
Juli um 20 Uhr wieder fortgesetzt. Damit der vorgeschriebene 
Mindestabstand eingehalten werden kann, finden die Orchester-
proben künftig in der Schlossparkhalle statt. Um die Gesundheit 
der Musiker/innen nicht zu gefährden, wurde dafür eigens ein 
Hygienekonzept erstellt. Das Hygienekonzept sieht u.a. vor, dass 
der Mindestabstand eingehalten und die Halle regelmäßig gelüf-
tet wird. Darüber hinaus werden Stühle und Notenständer vom 
Musiker selbst desinfiziert. Zur Dokumentation der Probeteilneh-
mer führen wir eine Anwesenheitsliste, damit Ansteckungsketten 
nachverfolgt werden können. Wir bedanken uns recht herzlich bei 
der Stadtverwaltung und bei Hallenwart Wolfgang Schlaich für die 
gute und konstruktive Zusammenarbeit. Da die letzte Orchester-
probe bereits 3 Monate zurückliegt, ist die Vorfreude bei allen Mu-
siker/innen auf das gemeinsame Musizieren entsprechend groß.

Bläserklasse, Blockflöten und Jugendkapelle 
Der Einzel- und Gruppenunterricht findet bereits wieder unter Be-
rücksichtigung der Hygienevorschriften statt. Für unser Probelokal 
in der Harmonie wurde dafür ebenfalls ein Hygienekonzept erstellt. 
Am Freitag, den 10. Juli darf dann die Jugendkapelle im Probelokal 
ihre erste Gesamtprobe seit Beginn der Pandemie durchführen.
Der Schriftführer

 
60. Jahreshauptversammlung der NZG
Zur 60. Jahreshauptversammlung der Narrenzunft Geislingen am 
18.07.2020 um 19:00 Uhr laden wir unsere Mitglieder und Ehren-
mitglieder herzlich ein.
Die Jahreshauptversammlung findet in der Schlossparkhalle statt.
Tagesordnung
1. Begrüßung und Totenehrung
2. Bericht des Kassiers

3. Bericht des Kassenprüfers
4. Bericht des Schriftführers
5. Bericht des Jugendvorstandes
6. Bericht des Zunftmeisters
7. Entlastungen
8. Neuwahlen
9. Ehrungen
10. Verschiedenes
Wünsche und Anträge können bis zum 11.07.2020 bei Uwe Gei-
tlinger, Wielandstr. 9 in Balingen eingereicht werden!
Zunftschreiber, Simon Schlaich

 
Vereinsraum
Aufgrund der Corona Pandemie bleibt unser Vereinsraum bis auf 
weiteres geschlossen.
Über das weitere Vorgehen wird zu geeigneter Zeit an dieser Stelle 
wieder informiert.
Bleibt alle gesund!

Jugendvollversammlung 2020 im Konferenzraum
Die diesjährige Jugendvollversammlung findet am Samstag, den 
11.07.2020 um 15 Uhr aufgrund der Corona Hygienebestim-
mungen im Konferenzraum der Harmonie (2. OG) statt. Um den 
Abstand und die Teilnehmerzahl besser zu überblicken, wird um 
eine Anmeldung erbeten. Wir haben ausreichend Platz für alle 
Jugendlichen, es ist nur wichtig, dass ihr euch kurz bei Robert 
Sutina oder einem anderen Jugendausschussmitglied anmeldet. 
Bei Fragen, ebenfalls einfach melden.

Ankündigung Mitgliederversammlung
Nachdem das aufgrund der Corona-Pandemie verordnete Ver-
sammlungsverbot gelockert wurde und die gesetzlichen Vorga-
ben in Baden-Württemberg seit Juni wieder Zusammenkünfte in 
bestimmter Größenordnung erlauben, halten wir nunmehr unsere 
jährliche Mitgliederversammlung ab und laden Vereinsmitglieder 
sowie Interessierte auf Samstag 18. Juli 2020 um 19 Uhr in den 
Bürgersaal im Bürger- und Vereinshaus Harmonie recht herzlich 
dazu ein.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Begrüßung und Totenehrung
2.  Rechenschaftsberichte: 
 a) Vorsitzende, b) Schriftführer, c) Kassierer 
 d) Spielleiter u. Jugendleiter
3. Kassenprüfbericht
4. Aussprache und Entlastung
6. Neuwahlen: Vorstand und Ausschuss
7.  Verschiedenes, Wünsche und Anträge können bis zum 

15.07.2020 schriftlich beim Vorsitzenden eingereicht werden.
Selbstverständlich werden die nach wie vor geltenden Sicher-
heits- und Hygienemaßnahmen eingehalten, weshalb wir unsere 
Besucherinnen und Besucher herzlich darum bitten, eine Schutz-
maske mitzubringen und bedanken uns für das Verständnis!

Spielerversammlung 
Die diesjährige Spielerversammlung findet im Anschluss an die
Hauptversammlung am 18.7.2020 statt.
Wer von dem bisher eingesetzten Spieler/innen an der Spielerver-
sammlung nicht teilnehmen kann, sollte sich bis zum 10.7.2020 
beim Spielleiter Robert Sutina oder dem 1. Vorsitzenden Martin 
Renner melden. Wir gehen davon aus, dass der oder diejenige 
die sich nicht melden, auch für die neue Saison wie bisher wieder 
zur Verfügung steht.
die Vorstandschaft
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Seniorenwanderung
Hallo liebe Wanderfreunde/innen,
endlich dürfen wir auch wieder gemeinsam (bis zu 20 Personen) 
wandern.
Zu unserer 1. Nach-Corona-Wanderung treffen sich alle Interes-
sierten am 8. Juli um 14 Uhr auf dem Schlossplatz.
Gemeinsam gehen wir ca. 8 km über Erlaheim nach Binsdorf, wo 
wir im "Punkt" einen Kaffee trinken können, bevor wir mit dem 
Bus wieder zurückfahren. Bitte Masken mitführen!
B. Bosch

 
Wir starten wieder durch
Am Freitag, 3. Juli beginnen wir wieder mit unserem wöchentli-
chen Training. Treffpunkt ist wie gewohnt um 18.00 Uhr an der 
Schlossparkhalle.

 
Einladung zur Mitgliederversammlung
Wie schon angekündigt, halten wir am Dienstag, den 7. Juli 2020, 
um 20:00 Uhr im Kath. Gemeindehaus St. Ulrich unsere diesjäh-
rige Mitgliederversammlung ab.
Tagesordnung:
· TOP 1: Begrüßung und Beschluss der Tagesordnung
· TOP 2: Berichte a) Vorstand b) Schriftführer c) Kassenführerin
· TOP 3: Kassenprüfbericht
· TOP 4: Aussprache
· TOP 5: Entlastung
· TOP 6: Anträge
· TOP 7: Ausblick
· TOP 8: Verschiedenes
Selbstverständlich müssen wir die geltenden Sicherheits- und 
Hygienevorschriften einhalten. Die Vorstandschaft freut sich 
trotzdem auf zahlreiches Interesse und lädt recht herzlich zum 
Besuch ein!
i.A. Hubert Gulde, Schriftführer

 

 
Servus Männer, leider muß unser diesjähriger Überraschungsaus-
flug am Sa. 25.07.2020 abgesagt werden. Schei...Corona! Den 
Termin aber bitte noch freihalten, ein Alternativprogramm ist in 
Planung. Ihr werdet noch rechtzeitig informiert. Bis dahin bx = 
bleibet xond.
Euer Präse

 
Schwarzwaldtour am 12.07.2020
Ganztageswanderung am 12.07.2020 zur Schenkenburg- 
Tour. Abfahrt ist am Rathaus in Binsdorf um 9:00 Uhr mit 
Privatautos, zur Mittagsrast muss ein Rucksackvesper mit-

genommen werden. Wanderstöcke und gute Wanderschu-
he werden empfohlen. Für das evtl. betreten von Gebäuden 
(Getränkekauf, WC´s, usw.) sollte ein Mund und Nasenschutz 
mitgenommen werden
Die Schenkenburg-Tour zur Ruine Schenkenburg wollen wir in 
Zollhaus bei Aichhalden beginnen. Die Wanderstrecke beträgt 
ca. 13,5 km bei 475 Höhenmeter. Vom Parkplatz Zollhaus führt 
die Wanderung auf teilweise schmalen Pfaden nach Schiltach. 
Zahlreiche spannende Wegpunkte, wie Burgruinen, Pilgerpfade 
und historische Grenzverläufe begeistern zu einen. Der häufige 
Landschaftswechsel zwischen engen Seitentälern und weiten 
Ausblicken, steilen Passagen und flachen Abschnitten zum an-
deren. Die Wanderung wird von unserem Wanderführer Anton 
Stehle geführt.
Auf Grund der neuen Verordnung ab 01. Juli 2020 sind Grup-
penwanderungen unter bestimmten Auflagen möglich.
Für Wanderer gelten derzeit weithin die Kontakteinschränkungen 
im öffentlichen Raum. Demnach darf man sich im öffentlichen 
Raum jetzt mit bis zu 20 Personen aufhalten. Zu anderen Per-
sonen ist im öffentlichen Raum, wo immer möglich, ein Mindest-
abstand von 1,5 m einzuhalten. Diese Verordnung gilt ab 01.Juli 
2020.
Im Bezug auf das Hygienekonzept für Wanderer in Gruppen 
ist eine Anmeldung erforderlich, damit eine Teilnehmerliste 
geführt werden kann. Die Anmeldung muss bei Waldemar 
Bitzer Schillerstraße 1 in Binsdorf unter Tel. 07428/2200 oder 
Handy 01754535332 erfolgen.
Über die weiteren Informationen und Bestimmungen zum Hygie-
nekonzept für Wanderer in Gruppen werden wir informieren und 
werden auch vor der Wanderung darauf hinweisen. Wir freuen 
uns auf Eure Anmeldung und hoffen das alle gut erholt nach der 
3 monatigen Wanderpause wieder mit dabei sind. Gastwanderer 
sind wie immer willkommen.
VM Waldemar Bitzer

 

 Häsabgabe Hex-Sauter Kleidle
Die geliehenen Kleidle können am 15.07.20 ab 18:30 Uhr im Nar-
renstüble abgegeben werden. Bitte bringt das Häs gereinigt und 
komplett mit Stecken, etc. zurück.

Generalversammlung 2020
Aufgrund der Corona Verordnungen konnte unsere diesjährige 
Generalversammlung noch nicht statt finden. Wir haben uns ent-
schieden, diese erst nach den Sommerferien durchzuführen. Der 
Termin wird noch bekannt gegeben.
Die Schriftführerin

 
Kath. Erwachsenenbildung Zollernalbkreis e.V.
Menschen von hier – erzählen von ihrem Glauben
Der zweite Lese- und Gesprächsabend der dreiteiligen Reihe fin-
det am Mittwoch, 08.07.2020 um 20.00 Uhr in der Heilig-Geist-
Kiche, in Balingen statt.

Beflügeln & wundern
Der erste Block der 3-teiligen Weiterbildung für alle, die ihren kre-
ativen Ideenschatz für die Arbeit mit Kindern und Erwachsenen 
oder sich selbst erweitern wollen, findet von Freitag, 10.07.20 
(14.00 Uhr) bis Sonntag, 12.07.2020 (13.00 Uhr) im Bildungshaus 
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St. Luzen in Hechingen statt. Die Weiterbildung eignet sich be-
sonders für Lehrer, Erzieher, Sozialpädagogen, Therapeuten etc. 
Die Leitung hat die Kunsttherapeutin Susanne Rodler.

Tag der Stille
Das Tagesseminar findet am Sonntag, 12.07.2020 von 9.30 – 
17.00 Uhr im Bildungshaus St. Luzen in Hechingen statt. Die Lei-
tung hat Renate Laschinger, Gruppenpädagogin mit Schwerpunkt 
Meditation und Eutonie.

Waldbaden am Eichhörnchenweg
Die Veranstaltung findet am Montag, 13.07.2020 von 19.00 – ca. 
21.30 Uhr im Rahmen vom Frauen-f l u g in Bad Imnau statt. Die 
Leitung hat Silke Schmocker, Entspannungspädagogin.

Anmeldung und weitere Infos: T. 07433-90110-30, per Mail: 
info@keb-zak.de oder über die Homepage www.keb-zak.de

Frau und Beruf - jetzt wieder in Präsenz
Seit Mitte Juni beraten wir auf Wunsch und unter Einhaltung von Hy-
gienemaßnahmen wieder persönlich in unserem Büro in Reutlingen.
Selbstverständlich besteht weiterhin die Möglichkeit der telefoni-
schen oder Mail-Beratung.
Im Juli starten wir auch wieder mit Präsenzveranstaltungen. Los 
geht es am Mittwoch, 15. Juli um 18:00 Uhr mit "Gesund führen 
- gesund bleiben":
Eine sich ständig wandelnde Arbeitswelt stellt insbesondere Füh-
rungskräfte vor immer neue Herausforderungen. Sie erleben sich 
häufig in einer Sandwich-Position, der Druck von allen Seiten ist 
immens. Insbesondere Frauen in Leitungsposition erleben darü-
ber hinaus die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oft als Dop-
pelbelastung. Wie können gerade weibliche Führungskräfte den 
Anforderungen gerecht werden und trotzdem gesund bleiben? In 
diesem Workshop sprechen wir über Stressbewältigung und da-
rüber, weshalb Bewegung und Pausen Körper und Geist guttun. 
Gemeinsam entwickeln wir praxisnahe Ideen zur gesundheits-
fördernden Gestaltung Ihres (Arbeits-)Umfeldes, damit Sie den 
alltäglichen Herausforderungen gelassener begegnen können. 
Es gibt 5 Plätze.
Am Dienstag, 28.07.20 um 09:00 Uhr findet die Bewerbungs-
werkstatt statt, nicht wie früher als "offenes" Angebot, sondern 
nur mit Anmeldung für maximal 4 Personen. Bitte bringen Sie ihre 
persönlichen Bewerbungs-Unterlagen und Schreibzeug mit! Wir 
erarbeiten gemeinsam individuelle Lösungen für Ihre Bewerbung. 
Auch Angaben zu der gewünschten Stelle sind nützlich.
Gerne dürfen Sie Ihren eigenen Laptop mitbringen. Infos, Ter-
minvereinbarung und Anmeldung unter frauundberuf@vhsrt.de

Digitalunterricht - Abendrealschule Balingen e. V.
Unterricht ist von zuhause aus am PC möglich. Abendliche Fahr-
ten in die Realschule sind nicht mehr notwendig, aber möglich.
Vollwertiger Realschulabschluss über die Abendrealschule. An-
meldungen werden sofort entgegengenommen.
Informationen erhalten Sie von der Abendrealschule Balingen, 
Tel.: 07433 7340, info@abendrealschule-balingen.de oder www.
abendrealschule-balingen.de.

Pink Lady, Granny Smith, Elstar gibt`s da nicht 
noch mehr? Natürlich sagen wir!
Das Schwäbische Streuobstparadies möchte traditionelle 
Sorten aus den heimischen Streuobstwiesen in den Einzel-
handel bringen und sucht hierfür Lieferanten im ganzen Ver-
einsgebiet.
Ab Herbst 2020 vermittelt der Verein Schwäbisches Streuobst-
paradies alte Streuobst-Apfelsorten an Lebensmitteleinzelhändler 
im Vereinsgebiet. Bis zu 10 traditionelle Sorten – von Brettacher 
über Gewürzluike bis Glockenapfel – werden als Saisonware zwi-
schen September und November in Rewe und Edeka Märkten im 
Vereinsgebiet verkauft.
Sie können alte Sorten aus den Streuobstwiesen in hochwertiger 
Tafel-Qualität ernten? Dann sind Sie als Lieferant für das Projekt 
bestens geeignet!

Sie finden alle weiteren Informationen zu den benötigen Sorten, 
den Qualitätsanforderungen, den Anliefermodalitäten, den erfor-
derlichen Obstkisten, dem EK-Preis, sowie viele weitere Informa-
tionen hier: Homepage: www.streuobstparadies.de
Telefon: 07125 – 309 32 62 oder -63
E-Mail: kontakt@streuobstparadies.de
Eine Rückmeldung mit Schätzung der Liefermenge ist erforder-
lich bis zum 8. Juli 2020.

 
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Zollernalb e.V.  
informiert
Rotkreuzkurs – Erste-Hilfe-Grundlehrgang in Hechingen. Am 
Samstag, 18.07.2020 von 08.30 Uhr bis 16.30 Uhr im DRK-Forum 
Hechingen, Fred-West-Str. 29.
Rotkreuzkurs – Erste-Hilfe-Grundlehrgang in Ebingen. Am 
Samstag, 01.08.2020 von 08.30 Uhr bis 16.30 Uhr im DRK-Forum 
Albstadt, Sonnenstr. 54.
Rotkreuzkurs – Erste-Hilfe-Grundlehrgang in Balingen. Am 
Samstag, 08.08.2020 von 08.30 Uhr bis 16.30 Uhr im DRK-Forum 
Balingen, Henry-Dunant-Str. 1-5.
Kursanmeldungen unter Tel. 07433/909999 oder www.drk-zol-
lernalb.de.
DRK-Kleiderladen hat ab sofort wieder geöffnet. Die Öffnungs-
zeiten mussten aufgrund der aktuellen Situation wie folgt ange-
passt werden: Mo. von 14-17 Uhr Verkauf und Warenannahme, 
Di. von 14-17 Uhr Warenannahme, Mi. von 10-13 Uhr Verkauf 
und Warenannahme, Do. 15-18 Uhr Verkauf und Warenannah-
me, Fr. von 10-13 Uhr Warenannahme. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch. DRK-Gymnastik fällt bis auf weiteres aus. Aufgrund 
der weiterhin unsicheren Lage bezüglich des Corona-Virus und 
der momentanen Unvorhersehbarkeit der Entwicklungen hat sich 
der DRK-Kreisverband Zollernalb e. V. entschlossen alle DRK-
Gymnastik- und Tanz-Gruppen bis zunächst 30.09.2020 abzu-
sagen. Wir bitten für diese präventive Maßnahme betreffend der 
Risikogruppen um Verständnis. Gerne können Sie mit Ihrem Anlie-
gen mit uns telefonisch oder per E-Mail Kontakt aufnehmen. Tel.: 
07433-9099-843 oder elvira.bruenle@drk-zollernalb.de.
DRK-Menüservice bietet Hilfe bei Mangelernährung im Al-
ter. Die Ursachen für die Entstehung einer Mangelernährung bei 
älteren Menschen sind in der Regel vielfältig: Kau- und Schluck-
beschwerden, chronische Krankheiten, beeinträchtigter Ge-
ruchs- und Geschmackssinn sowie ein verändertes Hunger- und 
Durstempfinden können die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme 
erschweren. Hinzu kommt, dass Personen die noch zu Hause 
leben, auch Mahlzeiten auslassen nach dem Motto: „Für mich 
alleine kochen lohnt nicht mehr“. Was dabei in Vergessenheit ge-
rät: Eine zu geringe Nahrungsaufnahme führt zu einer geringen 
Energieaufnahme und auch zu Mängeln in der Versorgung mit 
lebenswichtigen Nährstoffen. Dadurch sinkt die Immunabwehr 
und die Anfälligkeit für Krankheiten steigt. Der DRK-Menüser-
vice erleichtert den Senioren, sich täglich problemlos, abwechs-
lungsreich und vielseitig zu ernähren. Bei Interesse wenden Sie 
sich an den DRK-Menüservice Essen auf Rädern unter der Tel. 
07433/9099-29.



Amtsblatt der Stadt Geislingen  Freitag, 3. Juli 2020, Nummer 2724

 
Alb-Guides Zollernalb
Tour 12
Ein Meer im Wald
(Teilnahme nur nach Anmeldung möglich, Beschränkung auf 
10 Personen inkl. Guide)
Waldtour von Bitz zu den Ruinen Lichtenstein
Am Waldrand entlang werden wir etliche Dinge entdecken und 
uns in Richtung Wald einstimmen. Einige Stellen werden deutlich 
die Lage der Schwäbischen Alb zeigen und bestätigen, bevor 
wir auf ein sehr feines Biotop und ein kleines Hotel mit hoffent-
lich vielen Gästen stoßen werden, mitten im Wald. Schattig und 
idyllisch verlassen wir die breiten Wege und machen uns auf zu 
historischen Stätten, hier ist dann etwas Trittsicherheit gefordert, 
die Strecke ist aber an sich einfach zu meistern. Unterwegs gibt es 
viel zu entdecken und alle Sinne werden eingespannt. Die Rück-
kehr ist wieder am Wanderparkplatz Schwandel.
Hinweis: Rucksackvesper und Trinken nicht vergessen, keine 
Einkehrmöglichkeit unterwegs, für Kinderwagen nicht geeignet
Dauer: 4 h / 320 Höhenmeter im Auf- und Abstieg
Treffpunkt: Wanderparkplatz Schwandel, in Bitz die Auchtenstra-
ße hoch fahren, rechts Richtung Turnerheim, daran vorbeifahren 
und der Beschilderung Schwandelhof/Ruinen Lichtenstein folgen 
auf den Wanderparkplatz
Termine: Samstag 04.07.2020, 10:00 Uhr
Alb-Guide: Marcus Lanz Tel.: 0176 / 86 05 46 29

Tour 33
Sagenumwogener Heuberg
(Teilnahme nur nach Anmeldung möglich, Beschränkung auf 
10 Personen inkl. Guide)
Wo Hexen sich treffen und tanzen
Um den Hexenbühl (970m) zwischen Obernheim und Deilingen 
ranken sich viele Sagen und Fabeln. Eine davon ist, warum das 
dürre Bäumlein nie Laub getrieben hat?
Oder dass in der Walpurgisnacht die Hexen aus allen 7 Winden 
um das Hexenbäumlein tanzten,
Bei der Wanderung genießt man eine beeindruckende Aussicht 
auf den Plettenberg und den Lochen.
Die Wanderung mit wenigen, leichten Anstiegen ist auch geeignet 
für Familien mit Kinderwagen.
Dauer: ca. 4 Stunden
Treffpunkt: Parkplatz Festhal-
le, Obernheim, Bühlstraße
Termin: Sonntag, 05. O7.2020, 
13.00 Uhr
Alb-Guide: Ruth Braun, Tel. 
07429 / 1323, Mobil 0172 / 
7348307

Tour 14
Braunhartsberg und Rossental
(Teilnahme nur nach Anmel-
dung möglich, Beschrän-
kung auf 10 Personen inkl. 
Guide)
Aufstieg mit Weitblick und wild 
romantisches Rossental
Wir starten unseren Abendspa-
ziergang am Parkplatz und 
werden den Braunhartsberg 
bis zum Wasserhochbehälter 
erklimmen. Die Weitsicht ist bei 
entsprechendem Wetter enorm 
und auf Pfaden entlang der 
Schutzgebiete über das Hei-
lig Brünnle mit Informationen 
zu den Albstädter Wässern, 
steigen wir hinab ins idyllische, 

wild romantische Rossental. Doch warum heißt es Rossental und 
woher kommt dieser Name? Diese Fragen werden uns beschäf-
tigen und auch ein kleines und feines Biotop wird unseren Weg 
kreuzen, bevor wir wieder über einen alten Verkehrsweg empor 
wandern um am Ausgangspunkt die abendliche Stille nochmals 
zu genießen.
Hinweis: Kleines Rucksackvesper und Trinken nicht vergessen, kei-
ne Einkehrmöglichkeit unterwegs, für Kinderwagen nicht geeignet.
Dauer: 2-3 h / 224 Höhenmeter im Auf- und Abstieg
Treffpunkt: Parkplatz Messegelände Langenwand, Pfeffinger 
Straße auf der Straße von Albstadt-Tailfingen in Richtung Alb-
stadt-Pfeffingen, der Abbiegung links folgen
Termine: Mittwoch 08.07.2020 18:00 Uhr
Alb-Guide: Marcus Lanz Tel.: 0176 / 86 05 46 29

Josef
Christopher und Simone mit Henry und Svea
Carmen und Andreas
Evi

 

Katharina Fritz
geb. Winterholer

 
 

Wenn das Licht erlischt, bleibt die Trauer.
Wenn die Trauer vergeht, 

bleibt die Erinnerung an das Licht. 

Im Namen aller Angehörigen
Werner Fritz

HERZLICHEN DANK
 

sagen wir allen, die mit uns Abschied nahmen,
sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten 

und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise 
zum Ausdruck brachten. 

Fliegen- und 
Schnakengitter 
liefert und montiert:

Friedbert Blersch e.K.
Carl-Benz-Str. 15 • 88471 Laupheim-Obersulmetingen
Telefon (07392) 9660-0 • Fax (07392) 966029 
www.blersch-insektenschutz.de
E-Mail: Info@blersch-insektenschutz.de

gut und günstig

HRE ANZEIGE STEHEN. 





SUDOKU
Jedes Spiel besteht aus 3 x 3 Blöcken, die wiederum in 3 x 3 Felder aufgeteilt sind. 
Damit ergeben sich 81 Felder in jeweils neun Zeilen und neun Spalten. In einigen der 
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Mit dem Einzug per Lastschrift von meinem Konto für die anfallenden Gebühren für das Abo bin ich einverstanden!

Datum | Unterschrift

Berghülen

Erbach

Geislingen

Gomadingen

Gönningen

Griesingen

Hayingen

Hengen

Heroldstatt

Hohenstein

Hülben

Lautlingen

Lichtenstein

Mehrstetten

Merklingen

Nellingen

Oberdischingen

Pliezhausen

Riederich

Römerstein

Schelklingen

Sonnenbühl

St. Johann

Westerheim

ABO ANFRAGE-FORMULAR
Einfach ausfüllen und an uns senden. Selbstverständlich können Sie Ihre Abo-Bestellung auch per Telefon 07121 9793 - 0, 
Telefax 07121 9793 - 993 oder per E-Mail vertrieb@der-f.ink durchgeben.

Fink GmbH Druck & Verlag    Sandwiesenstr. 17    72793 Pfullingen    Telefon. 07121 9793 - 0    Telefax. 07121 9793 - 993    Email. vertrieb@der-f.ink   
Registergericht Stuttgart HRB 352034    Geschäftsführer. Martin Fink    Id Nr. DE 146477785    St. Nr. 78095/21904

Vielen Dank für Ihren Auftrag!

Sollten Sie nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, erhalten Sie eine Rechnung. Die Auftragsannahme und -abwicklung erfolgt ausschließlich auf der 
Grundlage unserer allgemeinen Lieferungs-, Leistungs- und Zahlungsbedingungen in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Fassung, die 
Sie im Internet unter www.der-f.ink/AGB abrufen können. Entgegenstehende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, sie wurden 
schriftlich vereinbart.

Ich frage hiermit die Kosten für das Mitteilungsblatt der 
rechts angekreuzten Gemeinde an. 

IHR MITTEILUNGSBLATT ABO
Wöchentlich informiert sein über das Wichtigste aus Ihrer Gemeinde:

 Amtliche Bekanntmachungen und Informationen

 Nachrichten aus Ihrer Gemeinde

 Vereinsnachrichten

 Kirchliche Nachrichten

 Geschäftliches

Warum das Mitteilungsblatt in Papierform?
Der Bundesverband Druck und Medien e.V. startet die Initiative  

Greenprinting statt Greenwashing! Printmedien schonen Ressourcen.

Hier ein Beispiel:
Gedruckte Zeitungen: Tageszeitung im Tabloid-

pro Exemplar. CO2-Äquivalenz im Jahr

28 kg

Online-News: 30 Minuten Lektüre (50% PC, 
50% Laptop), 2,5 Std. Internetnutzung/Tag. 
CO2-Äquivalenz im Jahr

36 kg



WASSER 
SCHADEN?
WIR HELFEN SCHNELL 
UND UNKOMPLIZIERT.
Tel. 0 70 71/97962-0
www.meygeneralbau.de
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